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1

Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der Agrar
politik , die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.
Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ÜBEREINKOMMEN

zwischen dem Königreich Belgien, dem Königreich Dänemark, der Bundesrepublik Deutsch
land, Irland, der Italienischen Republik, dem Großherzogtum Luxemburg , dem Königreich der
Niederlande, der Europäischen Atomgemeinschaft und der Internationalen Atomenergie
Organisation in Ausführung von Artikel III Absätze 1 und 4 des Vertrages über die Nichtver

breitung von Kernwaffen

(78/ 164/Euratom)

IN DER ERWÄGUNG, daß das Königreich Belgien, das König
reich Dänemark , die Bundesrepublik Deutschland, Irland, die
Italienische Republik , das Großherzogtum Luxemburg und das
Königreich der Niederlande — im folgenden als „die Staaten" be
zeichnet — Unterzeichner des am 1 . Juli 1968 in London , Moskau
und Washington zur Unterzeichnung aufgelegten und am
5 . März 1970 in Kraft getretenen Vertrages über die Nichtver
breitung von Kernwaffen - im folgenden als „der Vertrag" be
zeichnet — sind ;

EINGEDENK DESSEN, daß der Vertrag nach Artikel IV Absatz
1 nicht so auszulegen ist, als werde dadurch das unveräußerliche
Recht aller Vertragsparteien beeinträchtigt, unter Wahrung der
Gleichbehandlung in Übereinstimmung mit den Artikeln I und II
des Vertrages die Erforschung, Erzeugung und Verwendung der
Kernenergie für friedliche Zwecke zu entwickeln ;

EINGEDENK DESSEN, daß sich nach Artikel IV Absatz 2 des
Vertrages alle Vertragsparteien verpflichten, den weitestmögli
chen Austausch von Ausrüstungen, Material und wissenschaftli
chen und technologischen Informationen zur friedlichen Nut
zung der Kernenergie zu erleichtern , und berechtigt sind, daran
teilzunehmen ;

EINGEDENK AUCH DESSEN, daß nach Maßgabe desselben
Absatzes die Vertragsparteien, die hierzu in der Lage sind, ferner
zusammenarbeiten , um allein oder gemeinsam mit anderen Staa
ten oder internationalen Organisationen zur Weiterentwicklung
der Anwendung der Kernenergie für friedliche Zwecke, beson
ders im Hoheitsgebiet von Nichtkernwaffenstaaten , die
Vertragspartei sind, beizutragen ;

IN DER ERWÄGUNG, daß sich nach Artikel III Absatz 1 des
Vertrages jeder Nichtkernwaffenstaat , der Vertragspartei ist,
verpflichtet, Sicherungsmaßnahmen anzunehmen , wie sie in ei
ner Übereinkunft festgelegt werden , die mit der Internationalen

Atomenergie-Organisation - im folgenden als „die Organisa
tion" bezeichnet - nach Maßgabe ihrer Satzung - im folgenden
als „die Satzung" bezeichnet — und ihres Sicherungssystems aus
zuhandeln und zu schließen ist, wobei diese Sicherungsmaßnah
men ausschließlich dazu dienen, die Erfüllung seiner Verpflich
tungen aus diesem Vertrag nachzuprüfen , damit verhindert wird,
daß Kernenergie von der friedlichen Nutzung abgezweigt und für
Kernwaffen oder sonstige Kernsprengkörper verwendet wird ;

IN DER ERWÄGUNG, daß Artikel III Absatz 4 vorsieht, daß
Nichtkernwaffenstaaten, die Vertragspartei sind, entweder ein
zeln oder gemeinsam mit anderen Staaten nach Maßgabe der Sat
zung Übereinkünfte mit dieser schließen , um den Erfordernissen
dieses Artikels nachzukommen ;

IN DER ERWÄGUNG, daß die Staaten Mitglieder der Europä
ischen Atomgemeinschaft (Euratom) - im folgenden als „die
Gemeinschaft" bezeichnet - sind und gemeinsame Organe der
Europäischen Gemeinschaften mit rechtsetzenden, vollziehenden
und richterlichen Befugnissen ausgestattet haben, die diese Or
gane selbständig auf den in ihrer Zuständigkeit liegenden Gebie
ten ausüben und die innerhalb der Rechtssysteme der Mitglied
staaten unmittelbar wirksam werden können;

IN DER ERWÄGUNG, daß die Gemeinschaft innerhalb dieses
institutionellen Rahmens insbesondere die Aufgabe hat, durch
geeignete Sicherungsmaßnahmen zu gewährleisten, daß Kernma
terial nicht für Zwecke abgezweigt wird , für die es nicht bestimmt
war, und daß daher vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertra
ges in den Hoheitsgebieten der Staaten an die Gemeinschaft ge
halten sein wird, sich mit Hilfe der durch den Euratom-Vertrag
geschaffenen Sicherungsmaßnahmen davon zu überzeugen, daß
bei allen friedlichen nuklearen Tätigkeiten in den Hoheitsgebie
ten der Staaten kein Ausgangs- und besonderes spaltbares Mate
rial für Kernwaffen oder sonstige Kernsprengkörper abgezweigt
wird:
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IN DER ERWÄGUNG, daß diese Sicherungsmaßnahmen insbe
sondere die Mitteilung der technischen Grundmerkmale von
Kernanlagen an die Gemeinschaft, die Führung und Vorlage von
Betriebsprotokollen zur Ermöglichung einer Kernmaterialbuch
führung für die Gemeinschaft als Ganzes, Inspektionen durch
Bedienstete der Gemeinschaft und ein System von Sanktionen
umfassen :

IN DER ERWÄGUNG, daß die Gemeinschaft die Aufgabe hat,
zu anderen Ländern und zu internationalen Organisationen Ver
bindungen herzustellen , die geeignet sind , den Fortschritt bei der
Verwendung von Kernenergie für friedliche Zwecke zu fördern ,
und daß sie ausdrücklich ermächtigt ist, in einem Abkommen mit
einem dritten Staat oder einer internationalen Organisation be
sondereVerpflichtungen im Hinblick auf Sicherungsmaßnahmen
zu übernehmen ;

lieh zu gewährleisten hat , daß wirksame Sicherungsmaßnahmen
aufgrund des Vertrages angewendet werden ;

IN ANBETRACHT DESSEN , daß die Staaten, die bei Unter
zeichnung des Vertrages Mitglieder der Gemeinschaft waren, bei
diesem Anlaß wissen ließen , daß die in Artikel III Absatz 1 des
Vertrages vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen in einem Verifi
kationsübereinkommen zwischen der Gemeinschaft, den Staaten
und der Organisation niedergelegt und so definiert werden müß
ten , daß die Rechte und Pflichten der Staaten und der Gemein
schaft nicht berührt würden ;

IN DER ERWÄGUNG, daß der Gouverneursrat der Organisa
tion — im folgenden als „der Rat" bezeichnet — umfassende Mu
sterbestimmungen für Aufbau und Inhalt der im Zusammenhang
mit dem Vertrag erforderlichen Übereinkünfte zwischen der Or
ganisation und Staaten genehmigt hat , die als Grundlage für die
Aushandlung von Ubereinkünften über Sicherungsmaßnahmen
zwischen der Organisation und Nichtkernwaffenstaaten , die
Vertragspartei des Vertrages sind, verwendet werden sollen ;

IN DER ERWÄGUNG, daß die Organisation nach Artikel III A 5
der Satzung befugt ist, Sicherungsmaßnahmen, wenn die betref
fenden Parteien darum ersuchen , auf bilaterale oder multilaterale
Vereinbarungen oder, wenn ein Staat darum ersucht , auf dessen
Tätigkeit auf dem Gebiet der Atomenergie anzuwenden ;

IN DER ERWÄGUNG, daß es der Wunsch der Organisation, der
Gemeinschaft und der Staaten ist, unnötige Doppelarbeit auf
dem Gebiet der Sicherungsmaßnahmen zu vermeiden -

SIND DIE ORGANISATION, DIE GEMEINSCHAFT UND
DIE STAATEN WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

IN DER ERWÄGUNG, daß das in dem Vertrag genannte inter
nationale Sicherungssystem der Organisation insbesondere Be
stimmungen über die Vorlage von Anlagedaten an die Organisa
tion , die Führung von Protokollen , die Vorlage von Berichten
über das gesamte den Sicherungsmaßnahmen der Organisation
unterliegende Kernmaterial , Inspektionen durch Inspektoren der
Organisation , Erfordernisse für die Einrichtung und Unterhal
tung eines Buchführungs- und Kontrollsystems in bezug auf
Kernmaterial durch einen Staat sowie Maßnahmen hinsichtlich
der Nachprüfung der Nichtabzweigung dieses Materials umfaßt ;

IN DER ERWÄGUNG, daß die Organisation im Lichte der ihr in
der Satzung übertragenen Aufgaben und ihres Verhältnisses zur
Generalversammlung und zum Sicherheitsrat der Vereinten Na
tionen gegenüber der internationalen Gemeinschaft verantwort

TEIL I

Übereinkommens auf das gesamte Ausgangs- und beson
dere spaltbare Material bei allen friedlichen nuklearen Tä
tigkeiten angewendet werden, die in den Hoheitsgebieten
der Staaten , unter ihrer Hoheitsgewalt oder unter ihrer
Kontrolle an irgendeinem Ort durchgeführt werden, wo
bei diese Sicherungsmaßnahmen ausschließlich dazu die
nen nachzuprüfen, daß dieses Material nicht für Kernwaf
fen oder sonstige Kernsprengkörper abgezweigt wird .

GRUNDVERPFLICHTUNG

Artikel 1

Die Staaten verpflichten sich gemäß Artikel III Absatz 1
des Vertrages , Sicherungsmaßnahmen nach Maßgabe die
ses Übereinkommens für das gesamte Ausgangs- und be
sondere spaltbare Material bei allen friedlichen nuklearen
Tätigkeiten, die in ihren Hoheitsgebieten , unter ihrer Ho
heitsgewalt oder unter ihrer Kontrolle an irgendeinem Ort
durchgeführt werden, anzunehmen, wobei diese Siche
rungsmaßnahmen ausschließlich dazu dienen nachzuprü
fen, daß dieses Material nicht für Kernwaffen oder son
stige Kernsprengkörper abgezweigt wird .

Artikel 3

a ) Die Gemeinschaft verpflichtet sich, bei der Anwen
dung ihrer Sicherungsmaßnahmen auf Ausgangs- und
besonderes spaltbares Material bei allen friedlichen
nuklearen Tätigkeiten in den Hoheitsgebieten der
Staaten mit der Organisation nach Maßgabe dieses
Übereinkommens zusammenzuarbeiten, um sich zu
vergewissern , daß derartiges Ausgangs- und besonde
res spaltbares Material nicht für Kernwaffen oder
sonstige Kernsprengkörper abgezweigt wird.

ANWENDUNG DER SICHERUNGSMASSNAHMEN

Artikel 2

Die Organisation ist berechtigt und verpflichtet sicherzu
stellen, daß Sicherungsmaßnahmen nach Maßgabe dieses
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b ) Die Organisation wendet ihre Sicherungsmaßnahmen
nach Maßgabe dieses Ubereinkommens so an , daß sie
die Feststellungen des Sicherungssystems der Gemein

• schaft nachprüfen kann, indem sie sich vergewissert ,
daß kein Kernmaterial von der friedlichen Nutzung
abgezweigt und für Kernwaffen oder sonstige Kern
sprengkörper verwendet worden ist . Die Nachprü
fung durch die Organisation umfaßt unter anderem
unabhängige Messungen und Beobachtungen durch
die Organisation nach Maßgabe der in diesem Über
einkommen festgelegten Verfahren . Bei ihrer Nach
prüfung trägt die Organisation der Wirksamkeit des
Sicherungssystems der Gemeinschaft nach Maßgabe
dieses Übereinkommens in gebührender Weise Rech
nung.

b ) i ) Die Organisation wird Informationen, die sie im
Zusammenhang mit der Durchführung dieses
Übereinkommens erhalten hat, nicht veröffentli
chen und sie auch nicht einem Staat, einer Organi
sation oder Person mitteilen , abgesehen von be
stimmten Informationen bezüglich der Durchfüh
rung des Übereinkommens , die dem Rat und sol
chen Bediensteten der Organisation erteilt werden
können, die zur Ausübung ihrer mit Sicherungs
maßnahmen zusammenhängenden amtlichen
Aufgaben davon Kenntnis erhalten müssen ; dies
darf jedoch nur in dem Maße geschehen , als es zur
Erfüllung der Aufgaben der Organisation bei der
Durchführung dieses Übereinkommens erforder
lich ist .

ii ) Zusammengefaßte Informationen über Kernmate
rial , das Sicherungsmaßnahmen nach diesem
Übereinkommen unterliegt, können auf Beschluß
des Rates und mit Zustimmung der unmittelbar
betroffenen Staaten oder der Gemeinschaft, soweit
jeder der beiden Vertragsparteien betroffen ist,
veröffentlicht werden .

ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DER ORGANISATION,
DER GEMEINSCHAFT UND DEN STAATEN

Artikel 4

Die Organisation , die Gemeinschaft und die Staaten ar
beiten zusammen, soweit jede Vertragspartei betroffen ist ,
um die Durchführung der in diesem Übereinkommen vor
gesehenen Sicherungsmaßnahmen zu erleichtern ; sie ver
meiden unnötige Doppelarbeit auf dem Gebiet der Siche
rungsmaßnahmen.

DURCHFÜHRUNG DER SICHERUNGSMASSNAHMEN

Artikel 5

Die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Siche
rungsmaßnahmen werden so durchgeführt , daß sie

a ) keine Behinderung darstellen für die wirtschaftliche
und technologische Entwicklung in der Gemeinschaft
oder für die internationale Zusammenarbeit auf dem
Gebiet friedlicher nuklearer Tätigkeiten , einschließ
lich des internationalen Austausches von Kernmate
rial ;

b ) keinen ungebührlichen Eingriff in die friedlichen nu
klearen Tätigkeiten in der Gemeinschaft , insbeson
dere in den Betrieb der Anlagen darstellen ;

c ) mit den Gepflogenheiten einer umsichtigen Betriebs
führung in Einklang stehen, wie sie für die wirtschaft
liche und gefahrlose Durchführung nuklearer Tätig
keiten erforderlich sind.

Artikel 7

a ) Bei der Durchführung von Sicherungsmaßnahmen
nach diesem Übereinkommen wird der technologi
schen Entwicklung auf dem Gebiet der Sicherungs
maßnahmen voll Rechnung getragen , und es werden
alle Anstrengungen unternommen, um die optimale
Kosteneffektivität und die Anwendung des Grundsat
zes einer wirksamen Sicherungsüberwachung des
Flusses von Kernmaterial , das nach diesem Überein
kommen Sicherungsmaßnahmen unterliegt , sicherzu
stellen , und zwar durch Verwendung von Instrumen
ten und anderer technischer Verfahren an bestimmten
strategischen Punkten , soweit die derzeitige oder
künftige Technologie dies ermöglicht .

b ) Zur Gewährleistung der optimalen Kosteneffektivität
werden zum Beispiel folgende Verfahren angewandt :

i ) räumliche Eingrenzung als Mittel zur Festlegung
der Materialbilanzzonen für die Buchführungs
zwecke ;

ii ) statistische Verfahren und Strichprobennahme
zur Bewertung des Flusses von Kernmaterial ;

iii ) Konzentrierung der Nachprüfungsverfahren auf
die Phasen des Brennstoffkreislaufs , die die Her
stellung, Verarbeitung, Verwendung und Lage
rung von Kernmaterial betreffen , aus dem ohne
weiteres Kernwaffen und sonstige Kernspreng
körper hergestellt werden könnten , und größt
mögliche Einschränkung der Nachprüfungsver
fahren bei sonstigem Kernmaterial, vorausge
setzt , daß dies die Durchführung dieses Überein
kommens nicht behindert .

Artikel 6

a ) Die Organisation trifft alle Vorkehrungen, um Ge
schäfts- und Industriegeheimnisse sowie andere ver
trauliche Informationen zu schützen, von denen sie bei
der Durchführung dieses Übereinkommens Kenntnis
erlangt.
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ERTEILUNG VON INFORMATIONEN AN DIE
ORGANISATION

spektionen behindert werden, so wird der Rat die
Weigerung, nachdem ihn der Generaldirektor der
Organisation - im folgenden als „der Generaldi
rektor" bezeichnet - damit befaßt hat , mit dem
Ziel , geeignete Maßnahmen zu treffen , erörtern .

b ) Die Gemeinschaft und die betroffenen Staaten unter
nehmen die notwendigen Schritte, um sicherzustellen ,
daß die Inspektoren der Organisation die ihnen nach
ihrem Ubereinkommen obliegenden Aufgaben tat
sächlich erfüllen können .

Artikel S

a ) Zur wirksamen Durchführung der Sicherungsmaß
nahmen nach diesem Übereinkommen erteilt die Ge
meinschaft der Organisation in Übereinstimmung mit
diesem Übereinkommen Information über Kernmate
rial , das Sicherungsmaßnahmen unterliegt, und über
die Merkmale der Anlagen, die für die Durchführung
der Sicherungsmaßnahmen in bezug auf dieses Mate
rial von Belang sind .

b ) i ) Die Organisation verlangt nur das Mindestmaß an
Informationen und Daten , das mit der Durchfüh
rung ihrer Aufgaben nach diesem Übereinkommen
vereinbar ist .

ii ) Informationen über Anlagen werden auf das Min
destmaß beschränkt, das für die Anwendung von
Sichcrungsmaßnahmen in bezug auf Kernmate
rial , das den Sicherungsmaßnahmen nach diesem
Übereinkommen unterliegt, notwendig ist .

c ) Auf Ersuchen der Gemeinschaft ist die Organisation
bereit , Anlagedaten , die die Gemeinschaft als beson
ders schutzbedürftig erachtet, in den Räumlichkeiten
der Gemeinschaft zu prüfen . Diese Daten brauchen
der Organisation nicht materiell übermittelt zu wer
den, sofern sie zur weiteren Prüfung durch die Organi
sation in den Räumlichkeiten der Gemeinschaft ohne
weiteres zugänglich bleiben .

c ) Die Besuche und Tätigkeiten der Inspektoren der Or
ganisation werden so eingerichtet, daß

i ) die mögliche Belästigung und Störung für die Ge
meinschaft und die Staaten und für die der Inspek
tion unterliegenden friedlichen nuklearen Tätig
keiten so gering wie möglich sind ;

ii ) der Schutz von Industriegeheimnissen und ande
ren den Inspektoren der Organisation zur Kennt
nis gelangenden vertraulichen Informationen
sichergestellt ist .

VORRECHTE UND BEFREIUNGEN

Artikel 10

Jeder Staat wendet gegenüber der Organisation, ein
schließlich ihrer Vermögenswerte , Mittel und Guthaben,
sowie gegenüber ihren Inspektoren und sonstigen Beam
ten , die Aufgaben nach diesem Übereinkommen erfüllen ,
die entsprechenden Bestimmungen der Vereinbarung über
die Vorrechte und Befreiungen der Internationalen
Atomenergie-Organisation an .

INSPEKTOREN DER ORGANISATION

VERBRAUCH ODER VERDÜNNUNG VON
KERNMATERIAL

Artikel 9

a ) i ) Die Organisation holt die Zustimmung der Ge
meinschaft und der Staaten zu der Benennung von
Inspektoren für die Staaten ein .

ii ) Erhebt die Gemeinschaft entweder gegen eine
vorgeschlagene Benennung oder zu irgendeinem
Zeitpunkt gegen eine erfolgte Benennung Ein
spruch , so schlägt die Organisation der Gemein
schaft und den Staaten eine oder mehrere Alterna
tivbenennungen vor .

iii ) Sollten aufgrund der wiederholten Weigerung
der Gemeinschaft, der Benennung von Inspekto
ren der Organisation zuzustimmen, die aufgrund
dieses Übereinkommens durchzuführenden In

Artikel 1 1

Die Sicherungsmaßnahmen nach diesem Übereinkommen
werden in bezug auf Kernmaterial beendet, wenn die Ge
meinschaft und die Organisation feststellen , daß das Ma
terial verbraucht oder in einer Weise verdünnt worden ist,
daß es für eine nukleare Tätigkeit , die unter dem Ge
sichtspunkt der Sicherungsmaßnahmen von Belang ist,
nicht mehr verwendbar ist oder praktisch nicht rückge
winnbar geworden ist.
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WEITERGABE VON KERNMATERIAL AUS DEN
STAATEN HERAUS

Artikel 12

Die Gemeinschaft notifiziert der Organisation nach Maß
gabe dieses Übereinkommens die Weitergabe von Kern
material aus den Staaten heraus , das den Sicherungsmaß- .
nahmen nach diesem Übereinkommen unterliegt . Die Si
cherungsmaßnahmen nach diesem Ubereinkommen wer
den in bezug auf Kernmaterial beendet , sobald der Emp
fängerstaat, wie in diesem Übereinkommen vorgesehen ,
dafür die Verantwortung übernommen hat . Die Organi
sation führt Unterlagen, aus denen jede Weitergabe und
gegebenenfalls die Wiederanwendung der Sicherungs
maßnahmen auf das weitergegebene Kernmaterial her
vorgeht .

Widerspruch zu einer von dem Staat eingegange
nen , mit Sicherungsmaßnahmen der Organisation
verbundenen Verpflichtung steht, das Material
nur bei einer friedlichen nuklearen Tätigkeit zu
verwenden ;

ii ) daß das Kernmatcrial während der Dauer der
Nichtanwendung der Sicherungsmaßnahmen
nach diesem Ubereinkommen nicht zur Herstel
lung von Kernwaffen und sonstigen Kernspreng
körpern verwendet wird .

b ) Die Organisation und die Gemeinschaft treffen eine
Regelung dahingehend, daß die in diesem Uberein
kommen vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen nur so
lange nicht angewendet werden, als das Kernmaterial
bei einer solchen Tätigkeit verwendet wird . In der Re
gelung wirdNsoweit wie möglich festgelegt , wie lange
und unter welchen Umständen diese Sicherungsmaß
nahmen nicht angewendet werden . In jedem Fall wer
den die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Si
cherungsmaßnahmen erneut angewendet , sobald das
Kernmaterial wieder einer friedlichen nuklearen Tä
tigkeitzugeführt wird . Die Organisation wird über die
Gesamtmenge und die Zusammensetzung dieses in
dem betreffenden Staat oder den betreffenden Staaten
befindlichen Materials und über jede Weitergabe sol
chen Materials aus diesem Staat oder diesen Staaten
heraus auf dem laufenden gehalten .

c ) Jede derartige Regelung wird im Einvernehmen mit
der Organisation getroffen . Diese erklärt ihr Einver
ständnis so rasch wie möglich ; es erstreckt sich nur auf
Angelegenheiten wie unter anderem zeitliche und ver
fahrensmäßige Bestimmungen und Abmachungen für
die Berichterstattung, schließt aber nicht eine Billi
gung oder eine unter Geheimschutz stehende Kenntnis
der militärischen Tätigkeit ein und bezieht sich auch
nicht auf die dabei erfolgende Verwendung des Kern
materials .

BESTIMMUNGEN IN BEZUG AUF KERNMATERIAL , DAS
BEI NICHTNUKLEAREN TÄTIGKEITEN VERWENDET

WERDEN SOLL

Artikel 13

Soll Kernmaterial , das Sicherungsmaßnahmen nach die
sem Übereinkommen unterliegt , bei nichtnuklearen Tä
tigkeiten , wie der Herstellung von Legierungen oder Ke
ramik, verwendet werden , so vereinbart die Gemeinschaft
mit der Organisation vor einer derartigen Verwendung
des Materials , unter welchen Umständen die Sicherungs
maßnahmen nach diesem Übereinkommen in bezug auf
dieses Material beendet werden können .

NICHTANWENDUNG DER SICHERUNGSMASSNAHMEN
AUF KERNMATERIAL , DAS BEI NICHTFRIEDLICHEN

TÄTIGKEITEN VERWENDET WERDEN SOLL

Artikel 14

Beabsichtigt ein Staat, nach seinem Ermessen Kernmate
rial , für das nach diesem Übereinkommen Sicherungs
maßnahmen erforderlich sind , bei einer nuklearen Tätig
keit zu verwenden , die die Anwendung dieser Siche
rungsmaßnahmen nicht erfordert , so wird wie folgt ver
fahren :

FINANZIERUNG

Artikel IS

Die Organisation , die Gemeinschaft und die Staaten tra
gen die Kosten , die jedem von ihnen bei der Durchführung
ihres jeweiligen Verpflichtungen aus diesem Überein
kommen erwachsen . Entstehen der Gemeinschaft , den
Staaten oder'Personen , die ihrer Hoheitsgewalt unterlie
gen , jedoch außerordentliche Kosten infolge eines beson
deren Ersuchens der Organisation , so erstattet die Orga
nisation diese Kosten , sofern sie sich im voraus dazu
bereiterklärt hat . Die Organisation trägt in jedem Fall die
Kosten aller zusätzlichen Messungen und Probenahmen ,
die von den Inspektoren der Organisation verlangt wer
den .

a ) Die Gemeinschaft und der Staat unterrichten die Or
ganisation von der Tätigkeit und der Staat stellt dabei
klar,

i ) daß die Verwendung des Kernmaterials bei einer
nicht verbotenen militärischen Tätigkeit nicht in
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satz C der Satzung vorgesehenen Berichte erstatten und
gegebenenfalls auch die dort vorgesehenen anderen Maß
nahmen ergreifen . Bei solchen Schritten berücksichtigt der
Rat , in welchem Maße durch die angewandten Siche
rungsmaßnahmen Gewißheit erlangt wurde , und bietet
der Gemeinschaft oder dem Staat - soweit jeder der bei
den Vertragsparteien betroffen ist - jede vertretbare Gele
genheit, um dem Rat die nötige Sicherheit zu gewähren .

HAFTUNG FÜR NUKLEARE SCHADEN

Artikel 16

Die Gemeinschaft und die Staaten stellen sicher , daß der
Haftpflichtschutz für nukleare Schäden , einschließlich ei
ner Versicherung oder sonstigen finanziellen Sicherheit ,
der nach ihren Gesetzen und sonstigen Vorschriften in
Anspruch genommen werden kann, auf die Organisation
und ihre Beamten für die Zwecke der Durchführung die
ses Übereinkommens in gleicher Weise Anwendung findet
wie auf die Staatsangehörigen der Staaten .

AUSLEGUNG UND ANWENDUNG DES
ÜBEREINKOMMENS UND BEILEGUNG

VON STREITIGKEITEN

Artikel 20

Auf Ersuchen der Organisation , der Gemeinschaft oder
eines Staates finden Konsultationen über Fragen statt, die
sich aus der Auslegung oder Anwendung dieses Überein
kommens ergeben .

INTERNATIONALE VERANTWORTLICHKEIT

Artikel 17

Jeder Anspruch , den die Gemeinschaft oder ein Staat ge
genüber der Organisation oder die Organisation gegen
über der Gemeinschaft oder einem Staat wegen Schäden -
mit Ausnahme von Schäden aus einem nuklearen Zwi
schenfall - geltend macht, die aus der Durchführung der
Sicherungsmaßnahmen nach diesem Übereinkommen
entstanden sind , wird im Einklang mit internationalem
Recht geregelt .

Artikel 21

Die Gemeinschaft und die Staaten sind berechtigt, darum
zu ersuchen , daß Fragen, die sich aus der Auslegung oder
Anwendung dieses Übereinkommens ergeben, vom Rat
geprüft werden . Der Rat lädt die Gemeinschaft und den
betroffenen Staat ein , an der Erörterung solcher Fragen
durch den Rat teilzunehmen .MASSNAHMEN IN BEZUG AUF DIE NACHPRÜFUNG DER

NICHTABZWEIGUNG

Artikel 18

Beschließt der Rat aufgrund eines Berichtes des General
direktors , daß eine Maßnahme der Gemeinschaft oder ei
nes Staates — soweit jede der beiden Vertragsparteien be
troffen ist — wesentlich und dringend ist, um durch Nach
prüfung sicherzustellen , daß Kernmaterial , welches Siche
rungsmaßnahmen nach diesem Übereinkommen unter
liegt, nicht für Kernwaffen oder sonstige Kernsprengkör
per abgezweigt wird , so kann der Rat die Gemeinschaft
oder den Staat auffordern , die erforderliche Maßnahme
unverzüglich zu treffen , und zwar unabhängig davon , ob
ein Verfahren nach Artikel 22 zur Beilegung einer Strei
tigkeit eingeleitet worden ist .

Artikel 1 9

Stellt der Rat nach Prüfung der ihm vom Generaldirektor
vorgelegten sachdienlichen Informationen fest , daß die
Organisation nicht in der Lage ist , sich durch Nachprü
fung zu vergewissern , daß kein Kernmaterial , das nach
diesem Übereinkommen Sicherungsmaßnahmen unterlie
gen muß, für Kernwaffen oder sonstige Kernsprengkörper
abgezweigt worden ist , so kann er die in Artikel XII Ab

Artikel 22

Mit Ausnahme von Streitigkeiten bezüglich einer Feststel
lung des Rates nach Artikel 19 oder einer vom Rat dar
aufhin getroffenen Maßnahme sind Streitigkeiten , die aus
der Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens
entstehen und die nicht im Verhandlungsweg oder durch
ein anderes von der Organisation, der Gemeinschaft und
den Staaten vereinbartes Verfahren beigelegt werden, auf
Antrag einer Partei einem Schiedsgericht zu unterbreiten ,
das aus fünf Schiedsrichtern besteht . Die Gemeinschaft
und die Staaten benennen zwei Schiedsrichter, die Organi
sation benennt ebenfalls zwei Schiedsrichter, und die vier
so benannten Schiedsrichter wählen einen fünften , der den
Vorsitz führt . Haben die Gemeinschaft und die Staaten
oder die Organisation binnen dreißig Tagen nach dem An
trag auf einen Schiedsspruch nicht je zwei Schiedsrichter
benannt, so kann die Gemeinschaft oder die Organisation
den Präsidenten des Internationalen Gerichtshofes ersu
chen , diese Schiedsrichter zu ernennen . Das gleiche Ver
fahren ist anzuwenden , wenn binnen dreißig Tagen nach
der Benennung oder Ernennung des vierten Schiedsrich
ters der fünfte Schiedsrichter noch nicht gewählt worden
ist . Eine Mehrheit der Mitglieder des Schiedsgerichts ist
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beschlußfähig, und alle Beschlüsse bedürfen der Zustim
mung von mindestens drei Schiedsrichtern . Das Schieds
verfahren wird durch das Schiedsgericht festgelegt . Die
Beschlüsse des Schiedsgerichts sind für die Organisation,
die Gemeinschaft und die betroffenen Staaten verbindlich .

ÄNDERUNG DES ÜBEREINKOMMENS

Artikel 24

a ) Die Organisation , die Gemeinschaft und die Staaten
konsultieren einander auf Ersuchen einer der
Vertragsparteien über eine Änderung dieses Überein
kommens .

BEITRITT

b ) Alle Änderungen bedürfen der Zustimmung der Or
ganisation, der Gemeinschaft und der Staaten .

c ) Der Generaldirektor unterrichtet alle Mitgliedstaaten
der Organisation sogleich von jeder Änderung dieses
Übereinkommens .Artikel 23

a ) Dieses Übereinkommen tritt für Nichtkernwaffen
staaten, die Vertragspartei des Vertrages sind und
Mitglieder der Gemeinschaft werden, in Kraft,

i ) wenn der betreffende Staat der Organisation noti
fiziert , daß seine Verfahren für das Inkrafttreten
dieses Übereinkommens abgeschlossen sind und

ii ) wenn die Gemeinschaft der Organisation notifi
ziert, daß sie in der Lage ist , ihre Sicherungsmaß
nahmen in bezug auf diesen Staat für die Zwecke
dieses Übereinkommens anzuwenden .

INKRAFTTRETEN UND GELTUNGSDAUER

Artikel 25

a ) Dieses Übereinkommen tritt an dem Tag in Kraft, an
dem die Organisation von der Gemeinschaft und den
Staaten die schriftliche Notifikation erhält, daß ihre
Verfahren für das Inkrafttreten abgeschlossen sind .
Der Generaldirektor unterrichtet alle Mitgliedstaaten
der Organisation sogleich von dem Inkrafttreten die
ses Übereinkommens .

b ) Dieses Übereinkommen bleibt so lange in Kraft, wie
die Staaten Vertragspartei des Vertrages sind .b ) Hat der betreffende Staat mit der Organisation andere

Übereinkünfte über die Anwendung der Sicherungs
maßnahmen der Organisation geschlossen , so wird
die Anwendung von Sicherungsmaßnahmen der Or
ganisation aufgrund derartiger Übereinkünfte mit
dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens für den
Staat so lange ausgesetzt, wie dieses Übereinkommen
in Kraft ist ; hierbei wird jedoch vorausgesetzt , daß die
in einer derartigen Übereinkunft übernommene Ver
pflichtung des Staates Geltung behält , darunter fal
lende Gegenstände nicht in einer militärische Zwecke
fördernden Weise zu verwenden .

PROTOKOLL

Artikel 26

Das diesem Übereinkommen beigefügte Protokoll ist Be
standteil des Übereinkommens . Der in dieser Überein
kunft verwendete Ausdruck „Übereinkommen" bedeutet
das Übereinkommen und das Protokoll zusammen .

TEIL I

EINLEITUNG ZIEL DER SICHERUNGSMASSNAHMEN

Artikel 28

Ziel der in diesem Übereinkommen festgelegten Verfah
ren der Sicherungsmaßnahmen ist die rechtzeitige Ent
deckung der Abzweigung signifikanter Mengen Kernma
terials von friedlichen nuklearen Tätigkeiten für die Her

Artikel 27

Zweck dieses Teils des Übereinkommens ist, die bei der
Durchführung der Bestimmungen des Teils I über Siche
rungsmaßnahmen anzuwendenden Verfahren wie erfor
derlich festzulegen .
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Stellung von Kernwaffen und sonstigen Kernsprengkör
pern für unbekannte Zwecke sowie die Abschreckung von
einer solchen Abzweigung durch das Risiko frühzeitiger
Entdeckung.

e ) Verfahren zur Bewertung von Anhäufungen nicht ge
messener Bestände und nicht gemessener Verluste ;

f) ein Protokoll- und Berichtssystem, das für jede Mate
. rialbilanzzone den Kernmaterialbestand und die Ver
änderungen dieses Bestands einschließlich der Ein- und
Ausgänge der Materialbilanzzone ausweist;

g) Vorkehrungen , die sicherstellen , daß die Buchfüh
rungsverfahren und -Vereinbarungen korrekt durch
geführt werden ;

h) Verfahren zur Erstattung von Berichten an die Orga
nisation im Einklang mit den Artikeln 59 bis 65 und
67 bis 69 .

Artikel 29

Zur Erreichung des in Artikel 28 festgelegten Zieles wird
die Materialbuchhaltung als Sicherungsmaßnahme von
grundlegender Bedeutung, verbunden mit der räumlichen
Eingrenzung und der Beobachtung als wichtigen ergän
zenden Maßnahmen, verwendet.

Artikel 30

Der technische Abschluß der Nachprüfungen durch die
Organisation erfolgt durch eine Erklärung, in der für jede
Materialbilanzzone die für einen bestimmten Zeitraum
nicht nachgewiesene Materialmenge unter Angabe der
Genauigkeitsgrenzen für die angegebenen Mengen aufge
führt ist .

SICHERUNGSSYSTEM DER GEMEINSCHAFT

Artikel 31

Bei der Durchführung ihrer Nachprüfungen macht die
Organisation nach Artikel 3 vollen Gebrauch von dem
Sicherungssystem der Gemeinschaft.

Artikel 33

Die Sicherungsmaßnahmen nach diesem Übereinkommen
erstrecken sich nicht aufMaterial im Bergbau oder bei der
Erzaufbereitung.

Artikel 34

a ) Wird uran- oder thoriumhaltiges Material , das die un
ter Buchstabe c) beschriebene Phase des Kernbrenn
stoffkreislaufs noch nicht erreicht hat, unmittelbar
oder mittelbar in einen Nichtkernwaffenstaat, der
nicht Vertragspartei dieses Übereinkommens ist, aus
geführt, so teilt die Gemeinschaft der Organisation die
Menge, die Zusammensetzung und die Bestimmung
dieses Materials mit, sofern es nicht für spezifisch
nichtnukleare Zwecke ausgeführt wird ;

b ) wird uran- oder thoriumhaltiges Material , das die un
ter Buchstabe c) beschriebene Phase des Kernbrenn
stoffkreislaufs noch nicht erreicht hat, in die Staaten
eingeführt, so teilt die Gemeinschaft der Organisation
die Menge und Zusammensetzung des Materials mit,
sofern es nicht für spezifisch nichtnukleare Zwecke
eingeführt wird ;

c ) verläßt Kernmaterial , das nach Zusammensetzung
und Reinheit für die Brennstoffherstellung oder die
Isotopenanreicherung geeignet ist , die Anlage oder die
Prozeßphase , in der es hergestellt wird, oder wird die
ses Kernmaterial oder anderes, in einer späteren Phase
des Kernbrennstoffkreislaufs hergestelltes Kernmate
rial in die Staaten eingeführt, so unterliegt es den ande
ren in diesem Übereinkommen genannten Siche
rungsmaßnahmen.

Artikel 32

Das Buchführungs- und Kontrollsystem der Gemeinschaft
für Kernmaterial gemäß diesem Übereinkommen beruht
auf einer Gliederung in Materialbilanzzonen . Bei der An
wendung ihrer Sicherungsmaßnahmen wird die Gemein
schaft von den Verfahren und Maßnahmen folgender Art
Gebrauch machen und sie , soweit erforderlich , vorsehen,
wie sie in den Ergänzenden Abmachungen näher be
stimmt und zweckdienlich sind :

a)~ ein Meßsystem zur Feststellung der Mengen von er
haltenem, hergestelltem , versandtem, verlorengegan
genem oder auf andere Weise aus dem Bestand ent
fernten Kernmaterial und der Bestandsmengen ;

b ) die Bewertung der Reproduzierbarkeit und der Ge
nauigkeit der Messungen und die Abschätzung der
Meßunsicherheit ;

c ) Verfahren zur Bestimmung, Prüfung und Bewertung
von Unterschieden in den Messungen von Absender
und Empfänger ;

d ) Verfahren zur Aufnahme des realen Bestands ;

BEENDIGUNG DER SICHERUNGSMASSNAHMEN

Artikel 35

a ) Die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Siche
rungsmaßnahmen werden für Kernmaterial unter den
in Artikel 11 genannten Voraussetzungen beendet.
Sind die in Artikel 11 genannten Voraussetzungen
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durch Multiplizierung seines Gewichtes mit dem
fünffachen Quadrat der Anreicherung;

b ) insgesamt zehn metrische Tonnen Natururan und ab
gereichertes Uran mit einer Anreicherung von mehr als
0,005 (0,5 % );

c ) zwanzig metrische Tonnen abgereichertes Uran mit
einer Anreicherung von 0,005 (0,5 % ) oder darunter;

d ) zwanzig metrische Tonnen Thorium

oder größere Mengen, die vom Rat zur einheitlichen An
wendung festgelegt werden können .

nicht erfüllt, ist die Gemeinschaft jedoch der Auffas
sung, daß die Rückgewinnung von Kernmaterial , das
Sicherungsmaßnahmen nach diesem Übereinkommen
unterliegt, aus Rückständen vorläufig nicht möglich
oder erwünscht ist , so konsultieren die Organisation
und die Gemeinschaft einander über die Anwendung
geeigneter Sicherungsmaßnahmen.

b ) Die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Siche
rungsmaßnahmen werden für Kernmaterial unter den
in Artikel 13 genannten Voraussetzungen beendet, so
fern die Organisation und die Gemeinschaft einver
nehmlich feststellen , daß dieses Kernmaterial prak
tisch nicht rückgewinnbar ist .

Artikel 38

Soll befreites Kernmaterial zusammen mit Kernmaterial,
das den Sicherungsmaßnahmen nach diesem Überein
kommen unterliegt, verarbeitet oder gelagert werden, so
werden Vorkehrungen für die WiederanWendung der
Sicherungsmaßnahmen auf jenes Material getroffen.

BEFREIUNG VON DEN SICHERUNGSMASSNAHMEN

Artikel 36

Auf Ersuchen der Gemeinschaft befreit die Organisation
folgendes Kernmaterial von den Sicherungsmaßnahmen
nach diesem Übereinkommen :

a ) besonderes spaltbares Material , wenn es in Gramm
oder kleineren Mengen als Sensor in Instrumenten
verwendet wird ;

b ) Kernmaterial, wenn es bei nichtnuklearen Tätigkeiten
nach Artikel 13 verwendet wird, falls solches Kern
material rückgewinnbar ist , und

c ) Plutonium mit einer Isotopenkonzentration von Plu
tonium-238 , die über 80 % liegt.

ERGÄNZENDE ABMACHUNGEN

Artikel 39

Die Gemeinschaft trifft mit der Organisation Ergänzende
Abmachungen, die in dem Umfang, der zur erfolgreichen
und wirksamen Erfüllung der Aufgaben der Organisation
nach diesem Übereinkommen erforderlich ist, im einzel
nen bestimmen, wie die in dem Übereinkommen festgeleg
ten Verfahren anzuwenden sind. Die Ergänzenden Abma
chungen können ohne Änderung dieses Übereinkommens
im Einvernehmen zwischen der Organisation und der
Gemeinschaft erweitert oder geändert werden .

Artikel 37

Auf Ersuchen der Gemeinschaft befreit die Organisation
Kernmaterial , das sonst Sicherungsmaßnahmen nach die
sem Übereinkommen unterliegen würde, von diesen
Sicherungsmaßnahmen, sofern die gesamte, aufgrund
dieses Artikels in den Staaten befreite Kernmaterialmenge
zu keinem Zeitpunkt mehr beträgt als

a) insgesamt ein Kilogramm besonderes spaltbares
Material , das aus einem oder mehreren der folgenden
Materialien bestehen kann :

i ) Plutonium,

ii ) Uran mit einer Anreicherung von 0,2 (20 % ) und
darüber, errechnet durch Multiplizierung seines
Gewichtes mit der Anreicherung,

iii ) Uran mit einer Anreicherung, die unter 0,2 (20 % )
und über der von Natururan liegt, errechnet

Artikel 40

Die Ergänzenden Abmachungen treten gleichzeitig mit
oder so bald wie möglich nach dem Inkrafttreten dieses
Übereinkommens in Kraft. Die Organisation, die Ge
meinschaft und die Staaten unternehmen alle Anstren
gungen, damit diese Abmachungen binnen neunzig Tagen
nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens in Kraft
treten können ; eine Verlängerung dieser Frist bedarf des
Einvernehmens zwischen der Organisation, der Gemein
schaft und den Staaten . Die Gemeinschaft läßt der Orga
nisation sogleich die für die Vervollständigung der Ergän
zenden Abmachungen erforderlichen Informationen zu
gehen . Nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens ist die
Organisation berechtigt, die darin festgelegten Verfahren
auf das Kernmaterial anzuwenden, das in dem in Artikel
41 vorgesehenen Bestandsverzeichnis aufgeführt ist, auch
wenn die Ergänzenden Abmachungen noch nicht in Kraft
getreten sind .
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BESTANDSVERZEICHNIS

Artikel 41

Die Organisation stellt auf der Grundlage des in Artikel
62 genannten Anfangsberichts ein zusammengefaßtes Be
standsverzeichnis des gesamten , den Sicherungsmaßnah
men dieses Übereinkommens unterliegenden Kernmate
rials in den Staaten , ungeachtet seines Ursprungs , auf und
führt dieses Bestandsverzeichnis aufgrund der nachfol
genden Berichte und der Ergebnisse ihrer Nachprüfungen
weiter . Abschriften des Bestandsverzeichnisses werden
der Gemeinschaft in zu vereinbarenden Zeitabständen zur
Verfügung gestellt .

Nachweis und die Kontrolle des Kernmaterials unter
Hinweis insbesondere auf die von dem Anlagenbetrei
ber festgelegten Materialbilanzzonen, die Messungen
des Flusses und die Verfahren für die Aufnahme des
realen Bestandes .

Artikel 44

Der Organisation werden für jede Anlage auch sonstige
Informationen , die für die Anwendung der Sicherungs
maßnahmen nach diesem Übereinkommen von Belang
sind , mitgeteilt, sofern dies in den Ergänzenden Abma
chungen vorgesehen ist . Die Gemeinschaft teilt der Orga
nisation zusätzliche Informationen über die Gesundheits
und Sicherheitsmaßnahmen mit, die die Organisation zu
beachten hat und an die sich die Inspektoren der Organi
sation in der Anlage zu halten haben .

Artikel 45

Die Gemeinschaft teilt der Organisation eine hinsichtlich
der Sicherungsmaßnahmen nach diesem Übereinkommen
bedeutsame Änderung der Anlagedaten zur Prüfung mit
und unterrichtet sie über alle Änderungen der ihr nach Ar
tikel 44 mitgeteilten Informationen, und zwar so frühzei
tig, daß die Verfahren zur Anwendung der Sicherungs
maßnahmen nach diesem Übereinkommen erforderli
chenfalls angepaßt werden können .

Artikel 46

Zweck der Prüfung von Anlagedaten

Die der Organisation mitgeteilten Anlagedaten werden
für die folgenden Zwecke verwendet :

ANLAGEDATEN

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 42

Nach Artikel 8 teilt die Gemeinschaft der Organisation
Anlagedaten in bezug auf bestehende Anlagen bei der Er
örterung der Ergänzenden Abmachungen mit . Die Fristen
für die Mitteilung von Anlagedaten in bezug auf neue An
lagen werden in den Ergänzenden Abmachungen festge
setzt; diese Daten werden so früh wie möglich vor der
Einbringung von Kernmaterial in eine neue Anlage mitge
teilt.

Artikel 43

Die der Organisation mitzuteilenden Anlagedaten enthal
ten für jede Anlage gegebenenfalls :

a ) die Kennzeichnung der Anlage unter Angabe des all
gemeinen Charakters , des Zwecks, der Nennleistung
und des geographischen Standorts sowie des Namens
und der Anschrift, die für normale Geschäftszwecke
zu verwenden sind ;

b ) eine Beschreibung des allgemeinen Aufbaus der An
lage , soweit möglich unter Hinweis auf die Form, die
Lage und den Fluß von Kernmaterial sowie auf die all
gemeine Anordnung wichtiger Ausrüstungen, in de
nen Kernmaterial verwendet, hergestellt oder ver
arbeitet wird ;

c ) eine Beschreibung der Merkmale der Anlage , soweit
sich diese auf die Materialbuchhaltung, die räumliche
Eingrenzung und die Beobachtung beziehen ;

a ) um die Merkmale von Anlage und Kernmaterial , die
für die Anwendung von Sicherungsmaßnahmen auf
Kernmaterial von Belang sind, in einem zur Erleichte
rung der Nachprüfung ausreichenden Maße zu kenn
zeichnen ;

b ) um Materialbilanzzonen für die Buchführungszwecke
nach diesem Übereinkommen festzulegen und die stra
tegischen Punkte auszuwählen, die als Schlüsselmeß
punkte zur Bestimmung des Kernmaterialflusses und
des Kernmaterialbestands verwendet werden ; bei der
Festlegung solcher Materialbilanzzonen werden unter
anderem die folgenden Kriterien angewendet:

i ) die Größe der Materialbilanzzone hat in Bezie
hung zu der Genauigkeit zu stehen, mit der die
Materialbilanz aufgestellt werden kann,

ii ) bei der Festlegung der Materialbilanzzone ist jede
Möglichkeit zu nutzen, um durch räumliche Ein
grenzung und Beobachtung zur Vollständigkeit

d ) eine Beschreibung der in der Anlage bestehenden und
vorgeschlagenen Verfahren für den buchmäßigen
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INFORMATIONEN ÜBER KERNMATERIAL
AUSSERHALB VON ANLAGEN

Artikel 49

Soll Kernmaterial gewöhnlich außerhalb von Kernanla
gen verwendet werden, so sind der Organisation von der
Gemeinschaft je nach Sachlage folgende Informationen
mitzuteilen :

a ) eine allgemeine Beschreibung der Verwendung des
Kernmaterials , seine Lage sowie der Name und die
Anschrift des Benutzers , die für normale Geschäfts
zwecke verwendet werden;

b ) eine allgemeine Beschreibung der bestehenden und
vorgeschlagenen Verfahren für den buchmäßigen
Nachweis und die Kontrolle des Kernmaterials , wie in
den Ergänzenden Abmachungen näher bestimmt.

Die Organisation wird von der Gemeinschaft rechtzeitig
über Änderungen der ihr nach diesem Artikel mitgeteilten
Informationen unterrichtet .

Artikel 50

Die der Organisation gemäß Artikel 49 mitgeteilten In
formationen können, soweit sie dafür von Belang sind,
auch für die in Artikel 46 Buchstaben b) bis f) angeführten
Zwecke verwendet werden .

der Flußmessungen beizutragen und dadurch die
Anwendung der Sicherungsmaßnahmen zu ver
einfachen und die Messungen auf Schlüsselmeß
punkte zu konzentrieren ,

iii ) auf Ersuchen der Gemeinschaft oder des betref
fenden Staates kann eine besondere Material
bilanzzone um einen Prozeßschritt mit wirtschaft
lich schutzbedürftigen Informationen gebildet
werden ;

c ) um den nominellen Zeitplan und die Verfahren für die
Aufnahme des realen Bestandes an Kernmaterial für
Buchführungszwecke nach diesem Übereinkommen
festzulegen ;

d ) um die Erfordernisse für die Protokolle und Berichte
und die Verfahren zur Auswertung der Protokolle
festzulegen ;

e ) um die Erfordernisse und Verfahren für die Nachprü
fung von Menge und Lage des Kernmaterials festzu
legen ;

f) um geeignete Kombinationen von Methoden und Ver
fahren der räumlichen Eingrenzung und der Beobach
tung und die strategischen Punkte , an denen sie ange
wendet werden sollen, auszuwählen .

Die zwischen der Organisation und der Gemeinschaft ein
vernehmlich festgelegten Ergebnisse der Prüfung der An
lagedaten werden in die Ergänzenden Abmachungen auf
genommen .

Artikel 47

Erneute Prüfung der Anlagedaten

PROTOKOLLSYSTEM

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 5 1

Die Gemeinschaft sorgt dafür, daß Protokolle für jede
Materialbilanzzone geführt werden . Die zu führenden
Protokolle werden in den Ergänzenden Abmachungen be
schrieben .

Die Anlagedaten werden im Lichte der Veränderungen in
den Betriebsbedingungen, der Entwicklungen in der
Technologie der Sicherungsmaßnahmen oder der bei der
Anwendung der Nachprüfungsverfahren gewonnenen
Erfahrungen im Hinblick darauf erneut geprüft, nach
Artikel 46 getroffene Maßnahmen abzuändern .

Artikel 52

Die Gemeinschaft trifft Vorkehrungen , um die Prüfung
der Protokolle durch die Inspektoren der Organisation zu
erleichtern , vor allem wenn die Protokolle nicht in Eng
lisch , Französisch , Russisch oder Spanisch geführt
werden .

Artikel 48

Nachprüfung der Anlagedaten

Im Zusammenwirken mit der Gemeinschaft und dem be
troffenen Staat kann die Organisation Inspektoren zu An
lagen entsenden, um die Anlagedaten nachzuprüfen, die
der Organisation aufgrund der Artikel 42 bis 45 für die in
Artikel 46 angegebenen Zwecke mitgeteilt wurden .

Artikel 53

Die Protokolle werden mindestens fünf Jahre lang aufbe
wahrt.
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a ) Betriebsdaten , die zur Feststellung von Änderungen in
der Menge und Zusammensetzung des Kernmaterials
verwendet werden ;

Artikel 54

Die Protokolle bestehen je nach Sachlage aus :

a ) Buchungsprotokollen über das gesamte Kernmaterial ,
das Sicherungsmaßnahmen nach diesem Überein
kommen unterliegt ;

b ) Betriebsprotokollen für Anlagen, die solches Kernma
terial enthalten .

b ) Daten , die bei der Eichung von Behältern und Instru
menten sowie bei Probenahmen und Analysen ge
wonnen werden ; die Verfahren zur Kontrolle der
Qualität von Messungen und die abgeleiteten Schät
zungen zufälliger und systematischer Fehler ;

c ) eine Beschreibung des Ablaufs der Vorbereitung und
der Aufnahme eines realen Bestandes, zur Feststellung
seiner Richtigkeit und Vollständigkeit ;

Artikel 55

Das System derMessungen, auf dem die für die Abfassung
von Berichten verwendeten Protokolle beruhen, hat den
neuesten internationalen Normen entweder zu entspre
chen oder ihnen qualitativ gleichwertig zu sein . d ) eine Beschreibung der Maßnahmen, die getroffen

werden, um Ursache und Ausmaß etwa auftretender
Verluste durch Unfall oder nicht gemessener Verluste
festzustellen .

BERICHTSSYSTEM

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 59

Die Gemeinschaft erstattet der Organisation die in den
Artikeln 60 bis 65 und 67 bis 69 näher bezeichneten Be
richte über Kernmaterial , das Sicherungsmaßnahmen
nach diesem Übereinkommen unterliegt.

Artikel 60

Die Berichte sind in Englisch , Französisch, Russisch oder
Spanisch abzufassen , soweit in den Ergänzenden Abma
chungen nichts anderes bestimmt ist.

Artikel 6 1

Die Berichte beruhen auf den nach Maßgabe der Artikel
51 bis 58 geführten Protokollen und bestehen je nach
Sachlage aus Buchungsberichten und Sonderberichten.

Buchungsprotokolle

Artikel 56

Die Buchungsprotokolle enthalten folgende Angaben für
jede Materialbilanzzone :

a ) alle Bestandsänderungen, so daß der Buchbestand je
derzeit festgestellt werden kann ;

b ) alle Meßergebnisse, die zur Bestimmung des realen Be
standes verwendet werden;

c) jeden Ausgleich und alle Berichtigungen, die in bezug
auf Bestandsänderungen, Buchbestände und reale Be
stände vorgenommen worden sind .

Artikel 57

Die Protokolle enthalten für alle Bestandsänderungen und
realen Bestände, bezogen auf jede Kernmaterialcharge,
folgende Angaben : Kennzeichnung des Materials , Char
gendaten und Primärdaten . In den Protokollen werden
Uran, Thorium und Plutonium in jeder Kernmaterial
charge getrennt aufgeführt . Für jede Bestandsänderung
sind der Zeitpunkt der Bestandsänderung und gegebenen
falls die ursprüngliche Materialbilanzzone und die auf
nehmende Materialbilanzzone oder der Empfänger anzu
geben .

Artikel 58

Betriebsprotokolle

Die Betriebsprotokolle enthalten für jede Materialbilanz
zone je nach Sachlage folgende Angaben :

Buchungsberichte

Artikel 62

Die Gemeinschaft erstattet der Organisation einen An
fangsbericht über das gesamte Kernmaterial, das Siche
rungsmaßnahmen nach diesem Übereinkommen unter
liegt . Der Anfangsbericht wird der Organisation binnen
dreißig Tagen nach dem letzten Tag des Kalendermonats,
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in dem dieses Übereinkommen in Kraft tritt, zugesandt
und hat den Sachstand am letzten Tag jenes Monats wie
derzugeben .

Artikel 63

Die Gemeinschaft erstattet der Organisation für jede Ma
terialbilanzzone folgende Buchungsberichte :

a ) Bestandsänderungsberichte , aus denen alle Änderun
gen des Bestandes an Kernmaterial ersichtlich sind .
Die Berichte sind so bald wie möglich , jedenfalls aber
innerhalb der in den Ergänzenden Abmachungen fest
gelegten Fristen abzusenden ;

b ) Materialbilanzberichte, aus denen die Materialbilanz
ersichtlich ist , die auf einer Aufstellung des realen Be
standes an Kernmaterial beruht, das sich tatsächlich in
der Materialbilanzzone befindet . Die Berichte sind so
bald wie möglich , jedenfalls aber innerhalb der in den
Ergänzenden Abmachungen festgelegten Fristen ab
zusenden .

Die Berichte beruhen auf den am Berichtstag verfügbaren
Daten; sie können erforderlichenfalls später berichtigt
werden .

Analysenproben, in einer Charge zusammengefaßt und
als eine einzige Bestandsänderung gemeldet werden .

Artikel 66

Die Organisation liefert der Gemeinschaft zur Verwen
dung durch die betroffenen Vertragsparteien für jede Ma
terialbilanzzone halbjährlich Aufstellungen des Buchbe
stands an Kernmaterial , das Sicherungsmaßnahmen nach
diesen Übereinkommen unterliegt ; diese Aufstellungen
beruhen auf den Bestandsänderungsberichten für den je
weils in der Aufstellung erfaßten Zeitraum.

Artikel 67

Sofern die Organisation und die Gemeinschaft nichts an
deres vereinbaren, enthalten die Materialbilanzberichte
folgende Angaben :

a ) den realen Anfangsbestand ,

b ) Bestandsänderungen (erst Zunahmen, dann Ab
nahmen),

c ) End-Buchbestand ,

d ) Absender/Empfänger-Differenz ,

e ) ausgeglichener End-Buchbestand ,

f) realer Endbestand ,

g) nicht nachgewiesenes Material .

Jedem Materialbilanzbericht ist eine Aufstellung des rea
len Bestandes beizufügen, in der alle Chargen getrennt
aufgeführt und die Materialkennzeichnungs- und Char
gendaten für jede Charge anzugeben sind .

Artikel 64

In den Bestandsänderungsberichten sind für jede Kernma
terialcharge die Kennzeichnungs- und Chargendaten, der
Zeitpunkt der Bestandsänderung und gegebenenfalls die
ursprüngliche Materialbilanzzone und die aufnehmende
Materialbilanzzone oder der Empfänger anzugeben.
Diesen Berichten sind kurzgefaßte Bemerkungen bei
zufügen, die

a ) die Bestandsänderungen aufgrund der Betriebsdaten
erläutern , die in den nach Artikel 58 Buchstabe a ) vor
gesehenen Betriebsprotokollen enthalten sind, und

b ) die , wie in den Ergänzenden Abmachungen näher ge
regelt , das geplante Betriebsprogramm, insbesondere
die Aufnahme des realen Bestandes beschreiben .

Artikel 68

Sonderberichte

Die Gemeinschaft erstattet unverzüglich Sonderberichte,

a ) wenn ein außergewöhnlicher Zwischenfall oder au
ßergewöhnliche Umstände die Gemeinschaft zu der
Annahme veranlassen , daß ein Verlust an Kernmate
rial eingetreten ist oder eingetreten sein kann, der die
hierfür in den Ergänzenden Abmachungen festgeleg
ten Grenzwerte überschreitet ;

b ) wenn sich die räumliche Eingrenzung unerwartet ge
genüber den in den Ergänzenden Abmachungen fest
gelegten Angaben so weit geändert hat, daß die un
befugte Entnahme von Kernmaterial möglich gewor
den ist .

Artikel 65

Die Gemeinschaft meldet jede Bestandsänderung, jeden
Ausgleich und jede Berichtigung, und zwar entweder in
regelmäßigen Zeitabständen in einer zusammengefaßten
Liste oder jeweils einzeln . Bestandsänderungen sind nach
Chargen abzugeben . Entsprechend den Bestimmungen
der Ergänzenden Abmachungen können kleine Änderun
gen im Bestand an Kernmaterial , z . B. die Weitergabe von
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Artikel 69

Erweiterung und Klärung von Berichten

AufErsuchen der Organisation stellt ihr die Gemeinschaft
zu jedem Bericht weitere oder klärende Ausführungen zur
Verfügung, soweit dies für den Zweck der Sicherungs
maßnahmen nach diesem Übereinkommen von Belang ist .

INSPEKTIONEN

Artikel 70

Allgemeine Bestimmungen

Die Organisation ist berechtigt , Inspektionen nach Maß
gabe dieses Übereinkommens durchzuführen .

ger-Differenzen und Unklarheiten in bezug auf den
Buchbestand nachzuprüfen .

Artikel 73

Die Organisation kann vorbehaltlich der in Artikel 77
festgelegten Verfahren Sonderinspektionen durchführen,

a ) um die in den Sonderberichten enthaltenen Informa
tionen nachzuprüfen ;

b ) wenn die Organisation der Auffassung ist, daß die von
der Gemeinschaft zur Verfügung gestellten Informa
tionen, einschließlich der von der Gemeinschaft gege
benen Erläuterungen, und die durch Routineinspek
tionen gewonnenen Informationen nicht ausreichen,
um der Organisation die Erfüllung ihrer Aufgaben
nach diesem Übereinkommen zu ermöglichen .

Eine Sonderinspektion liegt dann vor, wenn sie entweder
zusätzlich zu dem in diesem Übereinkommen vorgesehe
nen Routineinspektionsaufwand erfolgt oder wenn damit
Zugang zu Informationen oder Orten über das in Artikel
76 für Ad-hoc- und Routineinspektionen bestimmte
Ausmaß hinaus verbunden ist , oder wenn beides der Fall
ist .

Umfang der Inspektionen

Artikel 74

Die Organisation kann in die in den Artikeln 71 bis 73
genannten Zwecke folgende Maßnahmen durchführen :

a ) Prüfung der nach den Artikeln 51 bis 58 zu führenden
Protokolle ;

b ) unabhängige Messungen des gesamten Kernmaterials,
das Sicherungsmaßnahmen nach diesem Überein
kommen unterliegt ;

c ) Nachprüfung des Funktionierens und der Eichung von
Instrumenten und sonstigen Meß- und Kontrollaus
rüstungen ;

d ) Anwendung und Nutzung von Maßnahmen der Be
obachtung und der räumlichen Eingrenzung;

e ) Anwendung sonstiger objektiver Methoden, die sich
als technisch durchführbar erwiesen haben.

Artikel 75

Im Rahmen des Artikels 74 wird es der Organisation
ermöglicht,

a ) zu beobachten, daß Proben an Schlüsselmeßpunkten
für die Materialbilanzbuchhaltung in Übereinstim
mung mit Verfahren . entnommen werden , die reprä

Zweck der Inspektionen

Artikel 71

Die Organisation kann Ad-hoc-Inspektionen durchfüh
ren, um

a) die im Anfangsbericht enthaltenen Informationen
über das Kernmaterial , das Sicherungsmaßnahmen
nach diesem Übereinkommen unterliegt, nachzuprü
fen und um Veränderungen in der Sachlage, die in be
zug auf eine bestimmte Anlage zwischen dem Datum
des Anfangsberichts und dem Zeitpunkt des Inkraft
tretens der Ergänzenden Abmachungen eingetreten
sind , festzustellen und nachzuprüfen ;

b ) die Menge und Zusammensetzung des Kernmaterials ,
das Sicherungsmaßnahmen nach diesem Überein
kommen unterliegt, in Übereinstimmung mit den Ar
tikeln 93 und 96 vor seiner Weitergabe aus den Staa
ten oder bei seiner Weitergabe in die Staaten, mit Aus
nahme einer Weitergabe innerhalb der Gemeinschaft,
festzustellen und wenn möglich nachzuprüfen .

Artikel 72

Die Organisation kann Routineinspektionen durchfüh
ren , um

a ) nachzuprüfen, daß die Berichte mit den Protokollen
übereinstimmen ;

b ) Lage , Identität , Menge und Zusammensetzung des
gesamten Kernmaterials nachzuprüfen, das Siche
rungsmaßnahmen nach diesem Übereinkommen un
terliegt;

c ) Informationen über die möglichen Ursachen für nicht
nachgewiesenes Material , von Absender/Empfän
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sentative Proben liefern ; die Behandlung und Analyse
der Proben zu beobachten und Duplikate solcher Pro
ben zu erhalten ;

b ) zu beobachten , daß die für die Materialbilanzbuchhal
tung an Schlüsselmeßpunkten durchgeführten Mes
sungen von Kernmaterial repräsentativ sind , und die
Eichung der dabei verwendeten Instrumente und Aus
rüstungen zu beobachten ;

c ) mit der Gemeinschaft und, soweit erforderlich , mit
dem betreffenden Staat Abmachungen zu treffen , da
mit erforderlichenfalls

i ) zur Verwendung durch die Organisation zusätzli
che Messungen durchgeführt und zusätzliche
Proben entnommen Werden ;

den Artikeln 92 Buchstabe d ) Ziffer iii ) oder 95 Buch
stabe d ) Ziffer iii ) gemeldet worden sind .

c ) Für die in Artikel 72 genannten Zwecke haben die In
spektoren Zugang nur zu den in den Ergänzenden
Abmachungen festgelegten strategischen Punkten und
zu den nach den Artikeln 51 bis 58 geführten Proto
kollen .

d ) Gelangt die Gemeinschaft zu der Auffassung, daß au
ßergewöhnliche Umstände weitgehende Beschrän
kungen des Zugangs für die Organisation erforderlich
machen , so treffen die Gemeinschaft und die Organi
sation sogleich Abmachungen , um die Organisation in
die Lage zu versetzen, die ihr obliegende Aufgabe
der Durchführung von Sicherungsmaßnahmen im
Rahmen dieser Beschränkungen zu erfüllen . Der Ge
neraldirektor unterrichtet den Rat über jede derartige
Abmachung.

ii ) die Standardanalyseproben der Organisation
analysiert werden ;

iii ) geeignete absolute Standards für die Eichung von
Instrumenten und anderen Ausrüstungen ange
wandt werden ;

iv ) sonstige Eichungen durchgeführt werden ;

d ) Vorkehrungen für die Verwendung ihrer eigenen Aus
rüstungen für eine unabhängige Messung und Beob
achtung zu treffen und, wenn dies vereinbart und in
den Ergänzenden Abmachungen näher geregelt ist ,
Vorkehrungen für die Anbringung dieser Ausrüstun
gen zu treffen ;

e ) ihre Siegel und andere kennzeichnende und Verfäl
schungen anzeigende Vorrichtungen an räumlichen
Eingrenzungen anzubringen, wenn dies vereinbart
und in den Ergänzenden Abmachungen näher geregelt
ist ;

f) mit der Gemeinschaft oder dem betreffenden Staat
Abmachungen für die Absendung der zur Verwendung
durch die Organisation entnommenen Proben zu
treffen .

Artikel 77

In einer Sachlage, die zu Sonderinspektionen für die in Ar
tikel 73 genannten Zwecke führen kann, konsultieren die
Gemeinschaft und die Organisation einander unverzüg
lich . Aufgrund solcher Konsultationen kann die Organi
sation

a ) zusätzlich zu dem in diesem Übereinkommen vorge
sehenen Routineinspektionsaufwand Inspektionen
durchführen ;

b ) im Einvernehmen mit der Gemeinschaft Zugang zu In
formationen und Orten , zusätzlich zu den in Artikel
76 genannten, erhalten . Meinungsverschiedenheiten
werden im Einklang mit den Artikeln 2 1 und 22 beige
legt ; sind Maßnahmen der Gemeinschaft oder eines
Staates — sofern jede der beiden Vertragsparteien be
troffen ist — wesentlich und dringend, so findet Artikel
18 Anwendung.

Zugang für Inspektionen

Artikel 76

a ) Für die in Artikel 71 Buchstabe a) genannten Zwecke
und bis zur Festlegung der strategischen Punkte in den
Ergänzenden Abmachungen haben die Inspektoren
der Organisation Zugang zu den Orten, an denen sich
dem Anfangsbericht oder einer im Zusammenhang
damit durchgeführten Inspektion zufolge Kernmate
rial befindet, das Sicherungsmaßnahmen nach diesem
Übereinkommen unterliegt .

b ) Für die in Artikel 71 Buchstabe b ) genannten Zwecke
haben die Inspektoren der Organisation Zugang
zu den Orten, die der Organisation im Einklang mit

Häufigkeit und Intensität der Routineinspektionen

Artikel 78

Anzahl , Intensität und Dauer der Routineinspektionen
sind bei optimaler Zeitfolge auf das Mindestmaß zu be
schränken, das mit der wirksamen Durchführung der in
diesem Übereinkommen vorgesehenen Verfahren für Si
cherungsmaßnahmen vereinbar ist ; die nach diesem
Übereinkommen verfügbaren Inspektionsmittel sind in
bestmöglicher und wirtschaftlichster Weise zu nutzen .

Artikel 79

Die Organisation kann eine Routineinspektion pro Jahr
bei Anlagen und Materialbilanzzonen außerhalb von An
lagen mit einem Inhalt oder jährlichen Durchsatz — je
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nachdem, welcher Betrag größer ist - von nicht mehr als
fünf effektiven Kilogramm Kernmaterial durchführen.

Artikel 80

Bei Anlagen mit einem Inhalt oder jährlichen Durchsatz
von mehr als fünf effektiven Kilogramm Kernmaterial
werden Anzahl , Intensität, Dauer, Zeitfolge sowie Art
und Weise der Routineinspektionen auf der Grundlage
festgelegt, daß im Höchst- oder Grenzfall die Inspektio
nen nicht intensiver sein dürfen , als notwendig und aus
reichend, um eine kontinuierliche Kenntnis des Kernma
terialflusses und Kernmaterialbestands zu behalten ; der
maximale Routineinspektionsaufwand bei derartigen An
lagen ist wie folgt zu bestimmen :

a ) für Reaktoren und versiegelte Lagereinrichtungen ist
das Maximum aller Routineinspektionen pro Jahr so
festzulegen , daß ein Sechstel eines Inspektionsmann
jahres für jede dieser Anlagen zugebilligt wird ;

b ) für Anlagen mit aufmehr als 5 % angereichertem Uran
oder Plutonium, bei denen es sich nicht um Reaktoren
oder versiegelte Lagereinrichtungen handelt, ist das
Maximum aller Routineinspektionen pro Jahr so fest
zulegen , daß für jede dieser Anlagen 30 x ]/E Inspek
tionsmanntage pro Jahr zugebilligt werden , wobei E
den Bestand oder jährlichen Durchsatz von Kernmate
rial — je nachdem , welcher Betrag größer ist — in effek
tiven Kilogramm darstellt . Das für jede dieser Anlagen
festgesetzte Maximum darf jedoch nicht weniger als
1,5 Inspektionsmannjahre betragen ;

c ) für Anlagen, die nicht unter den Buchstaben a) oder b)
fallen, ist das Maximum aller Routineinspektionen
pro J ahr so festzulegen, daß für jede dieser Anlagen ein
Drittel eines Inspektionsmannjahres plus 0,4 X E In
spektionsmanntage pro Jahr zugebilligt werden, wo
bei E den Bestand oder jährlichen Durchsatz von
Kernmaterial — je nachdem, welcher Betrag größer
ist — in effektiven Kilogramm darstellt.

Die Vertragsparteien dieses Übereinkommens können
eine Änderung der in diesem Artikel festgelegten Zahlen
für den maximalen Inspektionsaufwand vereinbaren,
wenii der .Rat entscheidet , daß eine solche Änderung
angemessen ist .

zahl voneinander getrennter Posten enthalten ist;
seine chemische Zusammensetzung, und bei Uran, ob
es einen niedrigen oder hohen Anreicherungsgrad hat;
seine Zugänglichkeit ;

b ) die Wirksamkeit der Sicherungsmaßnahmen der Ge
meinschaft, einschließlich des Ausmaßes , in dem die
Anlagenbetreiber funktionell von den Sicherungs
maßnahmen der Gemeinschaft unabhängig sind ; das
Ausmaß, in dem die in Artikel 32 genannten Maß
nahmen von der Gemeinschaft durchgeführt worden
sind ; die Pünktlichkeit in der Berichterstattung an die
Organisation ; die Übereinstimmung der Berichte mit
der unabhängigen Nachprüfung durch die Organisa
tion ; die Menge und Genauigkeit des nicht nachgewie
senen Materials , wie es die Organisation durch Nach
prüfung festgestellt hat ;

c ) Merkmale des Kernbrennstoffkreislaufs in den Staa
ten , insbesondere die Zahl und Art der Anlagen, die
Kernmaterial enthalten , das Sicherungsmaßnahmen
nach diesem Übereinkommen unterliegt ; die Merk
male solcher Anlagen, die für die Sicherungsmaßnah
men nach diesem Übereinkommen von Belang sind ,
insbesondere der Grad der räumlichen Eingrenzung;
das Ausmaß, in dem die Auslegung solcher Anlagen
die Nachprüfung des Kernmaterialflusses und des
Kernmaterialbestands erleichtert ; das Ausmaß, in
dem zwischen den Informationen aus verschiedenen
Materialbilanzzonen eine Beziehung hergestellt wer
den kann ;

d ) internationale Verflechtung, insbesondere das Aus
maß, in dem Kernmaterial zur Verwendung oder Ver
arbeitung aus anderen Staaten bezogen oder in andere
Staaten versendet wird ; die Nachprüfungstätigkeit der
Organisation im Zusammenhang damit; das Ausmaß,
in dem die nuklearen Tätigkeiten in den einzelnen
Staaten mit denen in anderen Staaten verflochten sind ;

e ) technische Entwicklungen auf dem Gebiet der Siche
rungsmaßnahmen, einschließlich der Anwendung sta
tistischer Methoden und der Stichprobennahme zur
Bestimmung des Flusses von Kernmaterial .

Artikel 82

Die Organisation und die Gemeinschaft konsultieren ein
ander , wenn diese der Auffassung ist , daß der Inspek
tionsaufwand in unangemessener Weise auf bestimmte
Anlagen konzentriert wird .

Ankündigung der Inspektionen

Artikel 83

Die Organisation kündigt der Gemeinschaft und den be
troffenen Staaten die Ankunft von Inspektoren der Orga

Artikel 81

Vorbehaltlich der Artikel 78 bis 80 haben die zur Bestim
mung der tatsächlichen Anzahl, Intensität, Dauer, Zeit
folge sowie Art und Weise der Routineinspektionen jeder
Anlage anzuwendenden Kriterien folgendes zu umfassen :

a ) die Form des Kernmaterials , insbesondere, ob das
Kernmaterial in loser Form vorliegt oder in einer An
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nisation in Anlagen oder Materialbilanzzonen außerhalb
von Anlagen im voraus wie folgt an :

a ) bei Ad-hoc-Inspektionen nach Artikel 71 Buchstabe
b ) mindestens 24 Stunden, bei Inspektionen nach Ar
tikel 71 Buchstabe a) sowie den Tätigkeiten nach Ar
tikel 48 mindestens eine Woche im voraus ;

b ) bei Sonderinspektionen nach Artikel 73 so rasch wie
möglich , nachdem die Organisation und die Gemein
schaft einander gemäß Artikel 77 konsultiert haben,
wobei davon ausgegangen wird, daß die Ankündigung
der Ankunft üblicherweise Bestandteil der Konsulta
tion ist ;

Benennung von Inspektoren der Organisation

Artikel 85

Für die Benennung von Inspektoren der Organisation gel
ten folgende Verfahren :

a ) der Generaldirektor teilt der Gemeinschaft und den
Staaten schriftlich den Namen, die Qualifikation, Na
tionalität, den Dienstgrad und andere zweckdienliche
Angaben über jeden Beamten der Organisation mit,
dessen Benennung als Inspektor der Organisation für
die Staaten er vorschlägt;

b ) die Gemeinschaft teilt dem Generaldirektor binnen
dreißigTagen nach Empfangeines solchen Vorschlags
mit, ob sie ihn annimmt;

c ) der Generaldirektor kann jeden Beamten, der von der
Gemeinschaft und den Staaten akzeptiert worden ist,
als einen der Inspektoren der Organisation für die
Staaten benennen ; er unterrichtet die Gemeinschaft
und die Staaten von dieser Benennung;

d ) der Generaldirektor unterrichtet die Gemeinschaft
und die Staaten unverzüglich , wenn er auf Ersuchen
der Gemeinschaft oder von sich aus die Benennung
eines Beamten als Inspektor der Organisation für die
Staaten rückgängig gemacht hat .

c ) bei Routineinspektionen nach Artikel 72 mindestens
24 Stunden im voraus , wenn es sich um die in Artikel
80 Buchstabe b ) genannten Anlagen und um versie
gelte Lagereinrichtungen, die auf mehr als 5 % ange
reichertes Uran oder Plutonium enthalten , handelt,
und in allen anderen Fällen eine Woche im voraus .

Bei dieser Ankündigung der Inspektionen sind die Namen
der Inspektoren der Organisation, die zu besuchenden
Anlagen undMaterialbilanzzonen außerhalb der Anlagen
sowie der Besuchszeitraum anzugeben . Reisen die Inspek
toren der Organisation aus dem Ausland in die Staaten
ein, so teilt die Organisation auch Ort und Zeit ihrer An
kunft in den Staaten im voraus mit . Die Benennungsverfahren für Inspektoren der Organisa

tion , die für die in Artikel 48 vorgesehenen Tätigkeiten
benötigt werden und Ad-hoc-Inspektionen nach Artikel
71 Buchstabe a ) durchführen sollen , sind jedoch mög
lichst binnen dreißig Tagen nach Inkrafttreten dieses
Übereinkommens abzuschließen . Erscheint die Benen
nung innerhalb dieser Frist unmöglich , so werden für
diese Zwecke Inspektoren der Organisation auf Zeit
benannt.

Artikel 86

Die Staaten erteilen bzw. erneuern so schnell wie möglich
die erforderlichen Sichtvermerke für jeden nach Artikel 85
benannten Inspektor der Organisation .

Verhalten und Besuche der Inspektoren der Organisation

Artikel 87

Bei der Ausübung ihrer Funktionen nach den Artikeln 48
und 71 bis 75 führen die Inspektoren der Organisation
ihre Tätigkeiten so durch, daß eine Behinderung oder Ver
zögerung des Baus , der Inbetriebnahme oder des Betriebes
der Anlagen und eine Beeinträchtigung ihrer Sicherheit
vermieden werden . Insbesondere betreiben Inspektoren

Artikel 84

Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 83 kann die
Organisation als ergänzende Maßnahme einen Teil der
Routineinspektionen nach Artikel 80 ohne vorherige An
kündigung entsprechend dem Grundsatz der Stichpro
bennahme durchführen . Bei der Durchführung unange
meldeter Inspektionen trägt die Organisation den ihr nach
Artikel 64 Buchstabe b ) vorgelegten Betriebsprogrammen
voll Rechnung. Soweit tunlich und auf der Grundlage des
Betriebsprogramms teilt sie der Gemeinschaft und dem
betreffenden Staat überdies regelmäßig ihr allgemeines
Programm angekündigter und nicht angekündigter In
spektionen mit, unter Angabe der generellen Zeitab
schnitte , in denen Inspektionen vorgesehen sind. Bei der
Durchführung unangemeldeter Inspektionen unternimmt
die Organisation alle Anstrengungen, um praktische
Schwierigkeiten für die Gemeinschaft und den betreffen
den Staat sowie für die Anlagenbetreiber auf ein Min
destmaß zu beschränken, wobei sie die diesbezüglichen
Bestimmungen der Artikel 44 und 89 berücksichtigt . In
entsprechender Weise unternehmen die Gemeischaft und
der betreffende Staat alle Anstrengungen, um die Aufgabe
der Inspektoren der Organisation zu erleichtern .
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der Organisation eine Anlage nicht selbst und geben auch
den Bediensteten einer Anlage keine Anweisungen zur
Durchführung von Betriebsmaßnahmen. Sind Inspekto
ren der Organisation der Auffassung, daß nach den Arti
keln 74 und 75 in einer Anlage besondere Betriebsmaß
nahmen durch den Anlagenbetreiber durchgeführt wer
den sollen , so stellen sie einen entsprechenden Antrag.

Artikel 88

Benötigen Inspektoren der Organisation in Zusammen
hang mit der Durchführung von Inspektionen Dienstlei
stungen, die in einem Staat erbracht werden können, ein
schließlich der Benutzung von Ausrüstungen, so erleich
tern der betreffende Staat und die Gemeinschaft die Er
bringung dieser Dienstleistungen und die Benutzung die
ser Ausrüstungen durch die Inspektoren der Organisa
tion .

Artikel 89

Die Gemeinschaft und die betreffenden Staaten haben ein
Recht darauf, die Inspektoren der Organisation bei ihren
Inspektionen von Inspektoren der Gemeinschaft und Ver
tretern der Staaten begleiten zu lassen , vorausgesetzt, daß
die Inspektoren der Organisation dadurch nicht aufgehal
ten oder sonstwie bei der Ausübung ihrer Funktionen be
hindert werden .

werden für die Zwecke dieses Übereinkommens die Ge
meinschaft und der betreffende Staat als verantwortlich
angesehen , und zwar

a ) bei der Weitergabe in die Staaten von dem Zeitpunkt
an , an dem die Verantwortlichkeit des Staates , aus
dem heraus das Material weitergegeben wird, aufhört,
spätestens aber, wenn das Material seinen Bestim
mungsort erreicht ;

b ) bei einer Weitergabe aus den Staaten heraus bis zu
dem Zeitpunkt, von dem an der Empfangsstaat die
Verantwortlichkeit hat, spätestens aber, wenn das
Kernmaterial seinen Bestimmungsort erreicht .

Der Punkt, an dem die Weitergabe der Verantwortlichkeit
erfolgt, wird im Einklang mit geeigneten Abmachungen
bestimmt, die von der Gemeinschaft und dem betroffenen
Staat einerseits und dem Staat, an den oder aus dem her
aus das Kernmaterial weitergegeben wird, andererseits zu
treffen sind . Weder die Gemeinschaft noch ein Staat gelten
als verantwortlich für Kernmaterial allein wegen der Tat
sache , daß sich das Kernmaterial im Transit auf oder über
dem Hoheitsgebiet eines Staates befindet oder in einem
unter der Flagge eines Staates fahrenden Schiff oder im
Luftfahrzeug eines Staates befördert wird .

Weitergabe aus den Staaten heraus

Artikel 92

a ) Die Gemeinschaft notifiziert der Organisation die be
absichtigte Weitergabe aus den Staaten heraus von
Kernmaterial , das Sicherungsmaßnahmen nach die
sem Übereinkommen unterliegt, wenn die Sendung
ein effektives Kilogramm übersteigt, oder wenn — so
fern dies in den Ergänzenden Abmachungen so be
stimmt ist — bei Anlagen, die üblicherweise signifi
kante Mengen in denselben Staat weitergeben , die
Sendungen jeweils ein effektives Kilogramm nicht
übersteigen .

b ) Die Notifikation an die Organisation erfolgt nach Ab
schluß der zur Weitergabe führenden vertraglichen
Vereinbarungen und innerhalb der in den Ergänzen
den Abmachungen näher bestimmten Frist .

c ) Die Organisation und die Gemeinschaft können auch
andere Verfahren für die im voraus erfolgte Notifika
tion vereinbaren .

d ) In der Notifikation sind mitzuteilen :

i ) die Kennzeichnung und möglichst auch die erwar
tete Menge und die Zusammensetzung des wei
terzugebenden Materials sowie die Material
bilanzzone , aus der es kommt;

ii ) der Staat, für den das Kernmaterial bestimmt ist ;

ERKLÄRUNG ÜBER DIE NACHPRÜFUNGSTATIGKEIT
DER ORGANISATION

Artikel 90

Die Organisation teilt der Gemeinschaft zur Verwendung
durch die betroffenen Vertragsparteien folgende Informa
tionen mit :

a ) die Ergebnisse ihrer Inspektionen, und zwar in Abstän
den , die in den Ergänzenden Abmachungen festgelegt
werden ;

b ) die Schlußfolgerungen, die sie aus ihren Nachprü
fungstätigkeiten zieht.

WEITERGABE IN DIE STAATEN UND AUS DEN STAATEN
HERAUS

Artikel 91

Allgemeine Bestimmungen

Für in die Staaten oder aus den Staaten heraus weitergege
benes Kernmaterial, das Sicherungsmaßnahmen nach die
sem Übereinkommen unterliegt oder unterliegen muß,
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iii ) die Daten und Orte , an denen das Kernmaterial
für den Versand vorbereitet werden soll ;

iv ) das voraussichtliche Datum der Absendung und
Ankunft des Kernmaterials ;

v ) der Punkt der Weitergabe, an dem der Empfangs
staat die Verantwortlichkeit für das Kernmaterial
für die Zwecke dieses Übereinkommens über
nehmen wird und wann dieser Punkt voraussicht
lich erreicht wird .

Artikel 93

Die in Artikel 92 genannte Notifikation erfolgt in einer
Weise , daß die Organisation in die Lage versetzt wird , er
forderlichenfalls eine Ad-hoc-Inspektion durchzuführen,
um die Menge und Zusammensetzung des Kernmaterials
vor seiner Weitergabe aus den Staaten heraus — ausge
nommen bei Weitergabe innerhalb der Gemeinschaft — zu
identifizieren und, wenn möglich , nachzuprüfen sowie,
wenn die Organisation dies wünscht oder die Gemein
schaft darum ersucht, das Kernmaterial nach seiner Vor
bereitung für den Versand mit Siegeln zu versehen . Die
Weitergabe des Kernmaterials darf jedoch durch eine von
der Organisation aufgrund einer solchen Notifikation
getroffene oder beabsichtigte Maßnahme in keiner Weise
verzögert werden .

Artikel 94

Unterliegt Kernmaterial im Empfangsstaat nicht den Si
cherungsmaßnahmen der Organisation , so trägt die Ge
meinschaft dafür Sorge, daß die Organisation binnen
drei Monaten, nachdem der Empfangsstaat die Verant
wortlichkeit für das Kernmaterial übernommen hat, vom
Empfangsstaat die Bestätigung der Weitergabe erhält .

c ) Die Organisation und die Gemeinschaft können auch
andere Verfahren für die im voraus erfolgende Notifi
kation vereinbaren .

d ) In der Notifikation sind mitzuteilen :

i ) die Kennzeichnung und möglichst auch die erwar
tete Menge und die Zusammensetzung des Kern
materials ;

ii ) der Punkt der Weitergabe , von dem an die Ge
meinschaft und der betreffende Staat die Verant
wortlichkeit für das Kernmaterial für die Zwecke
dieses Übereinkommens übernehmen, und wann
dieser Punkt voraussichtlich erreicht wird ;

iii ) das Datum, an dem die Ankunft erwartet wird ,
der Ort und das Datum, an denen das Kernmate
rial ausgepackt werden soll .

Artikel 96

Die in Artikel 95 genannte Notifikation erfolgt in einer
Weise , daß die Organisation in die Lage versetzt wird, er
forderlichenfalls eine Ad-hoc-Inspektion durchzuführen,
um die Menge und Zusammensetzung des in die Staaten
weitergegebenen Kernmaterials — ausgenommen bei Wei
tergabe innerhalb der Gemeinschaft - beim Auspacken
der Sendung zu identifizieren und wenn möglich nachzu
prüfen . Das Auspacken darf jedoch durch eine von der
Organisation aufgrund dieser Notifikation getroffene
oder beabsichtigte Maßnahme nicht verzögert werden .

Artikel 97

Sonderberichte

Die Gemeinschaft erstattet einen Sonderbericht nach Ar
tikel 68 , wenn ein außergewöhnlicher Zwischenfall oder
außergewöhnliche Umstände die Gemeinschaft zu der
Auffassung gelangen lassen , daß Kernmaterial bei der
Weitergabe in die Staaten oder aus den Staaten heraus ver
lorengegangen ist oder verlorengegangen sein kann ; dies
gilt auch für den Fall einer erheblichen Verzögerung.

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 98

Für die Zwecke dieses Übereinkommens gelten folgende
Begriffsbestimmungen :

1 . A. Gemeinschaft bedeutet

a ) die durch den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom)
geschaffene juristische Person, die Vertrags
partei dieses Übereinkommens ist ;

Weitergabe in die Staaten

Artikel 95

a ) Die Gemeinschaft notifiziert der Organisation die er
wartete Weitergabe in die Staaten von Kernmaterial,
das Sicherungsmaßnahmen nach diesem Überein
kommen unterliegen muß, wenn die Sendung ein ef
fektives Kilogramm übersteigt, oder wenn — sofern
dies in den Ergänzenden Abmachungen so bestimmt
ist - bei Anlagen, an die üblicherweise signifikante
Mengen aus demselben Staat weitergegeben werden,
die Sendungen jeweils ein effektives Kilogramm nicht
übersteigen .

b ) Die Notifikation der erwarteten Ankunft des Kernma
terials an die Organisation erfolgt so früh wie möglich ,
jedenfalls aber innerhalb der in den Ergänzenden Ab
machungen näher bestimmten Fristen .
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b ) die Hoheitsgebiete , auf die der Euratom-Ver
trag Anwendung findet .

B. Staaten bedeutet die Nichtkernwaffenstaaten, die
Mitglieder der Gemeinschaft und Vertragspartei
dieses Übereinkommens sind .

G. Effektives Kilogramm bedeutet eine besondere
bei der Anwendung von Sicherheitsmaßnahmen
auf Kernmaterial verwendete Einheit . Die Menge
in effektiven Kilogramm wird ermittelt

a ) für Plutonium, durch sein Gewicht in Kilo
gramm ,

b ) für Uran mit einer Anreicherung von 0,01
(1 % ) und darüber, durch sein Gewicht in Ki
logramm multipliziert mit dem Quadrat sei
ner Anreicherung,

c ) für Uran mit einer Anreicherung unter 0,01
(1 % ) und über 0,005 (0,5 % ), durch sein Ge
wicht in Kilogramm multipliziert mit 0,0001 ,

d ) für abgereichertes Uran mit einer Anreiche
rung von 0,005 (0,5 % ) oder darunter und für
Thorium, durch ihr Gewicht in Kilogramm
multipliziert mit 0,00005,

2 . A. Ausgleich bedeutet eine Eintragung in ein Bu
chungsprotokoll oder einen Bericht, die eine Ab
sender/Empfänger-Differenz oder nicht nachge
wiesenes Material anzeigt .

B. Jährlicher Durchsatz bedeutet für die Zwecke der
Artikel 79 und 80 die Menge Kernmaterial , die
jährlich aus einer mit Nennleistung arbeitenden
Anlage weitergegeben wird .

C. Charge bedeutet einen Teil des Kernmaterials ,
der für Buchungszwecke an einem Schlüsselmeß
punkt als Einheit behandelt wird und dessen Zu
sammensetzung und Menge durch eine Einzel
folge von Spezifikationen oder Messungen defi
niert werden. Das Kernmaterial kann in loser
Form vorliegen oder in einer Anzahl voneinander
getrennter Posten enthalten sein .

D. Chargendaten bedeutet das Gesamtgewicht jedes
Kernmaterialelements und bei Plutonium und
Uran gegebenenfalls auch die Isotopenzusam
mensetzung. Die Einheiten sind :

a ) Plutoniumgehalt in Gramm,

b ) Gesamturan in Gramm und Gehalt von
Uran-235 plus Uran-233 für Uran , das mit
diesen Isotopen angereichert ist , in Gramm,

c ) Thoriumgehalt, natürliches Uran oder abge
reichertes Uran in Kilogramm .

Für Berichtszwecke werden die Gewichte der ein
zelnen Posten in der Charge addiert und dann zur
nächsten Einheit ab- oder aufgerundet.

E. Buchbestand einer Materialbilanzzone bedeutet
die algebraische Summe des letzten realen Be
standes der betreffenden Materialbilanzzone und
aller seit der Aufnahme dieses Bestandes eingetre
tenen Bestandsänderungen .

F. Berichtigung bedeutet eine Eintragung in ein Bu
chungsprotokoll oder einen Bericht zur Korrektur
eines festgestellten Fehlers oder zur Wiedergabe
einer verbesserten Messung einer früher in das
Protokoll oder den Bericht eingetragenen Menge .
Bei jeder Berichtigung muß gekennzeichnet wer
den, zu welcher Eintragung sie gehört .

H. Anreicherung bedeutet das Verhältnis des Ge
wichtes der Isotope Uran-233 plus Uran-235 zum
Gewicht des gesamten in Betracht kommenden
Urans .

I. Anlage bedeutet

a ) einen Reaktor , eine kritische Anordnung, eine
Konversionsanlage , eine Fabrikationsanlage,
eine Wiederaufarbeitungsanlage, eine Isoto
pentrennanlage oder eine getrennte Lagerein
richtung;

b ) einen Ort, an dem Kernmaterial in Mengen,
die ein effektives Kilogramm übersteigen, üb
licherweise verwendet wird .

J. Bestandsänderung bedeutet die auf die jeweiligen
Chargen bezogene Zunahme oder Abnahme des
Kernmaterials in einer Materialbilanzzone ; eine
solche Änderung ergibt sich aus einem der folgen
den Vorgänge :

a ) Zunahmen :

i ) Einfuhr,

ii ) Eingänge aus dem Inland : Eingänge aus
den Staaten , aus anderen Materialbilanz
zonen; aus einer Sicherungsmaßnahmen
nicht unterliegenden (nichtfriedlichen)
Tätigkeit ; am Anfangspunkt der Siche
rungsmaßnahmen ,

iii ) nukleare Produktion : Herstellung be
sonderen spaltbaren Materials in einem
Reaktor,
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M. Materialbilanzzone bedeutet eine Zone in oder
außerhalb einer Anlage , die so geartet ist, daß

a ) die Kernmaterialmenge bei jeder Weitergabe
in jede oder aus jeder Materialbilanzzone be
stimmt werden kann und

b ) der reale Bestand an Kernmaterial in jeder
Materialbilanzzone, falls erforderlich , in
Übereinstimmung mit festgelegten Verfahren
bestimmt werden kann,

damit die Materialbilanz für die Zwecke der An
wendung der Sicherungsmaßnahmen der Organi
sation festgestellt werden kann.

N. Nicht nachgewiesenes Material bedeutet die Dif
ferenz zwischen dem Buchbestand und dem rea
len Bestand .

iv) Wegfall der Befreiung : Wiederanwen
dung von Sicherungsmaßnahmen auf
Kernmaterial , das wegen seiner Verwen
dung oder seiner Menge davon befreit
gewesen war.

b ) Abnahmen :

i ) Ausfuhr ,

ii ) Versand im Inland : Versand innerhalb
der Staaten an andere Materialbilanzzo
nen oder zu einer nicht Sicherungsmaß
nahmen unterliegenden (nichtfried
lichen ) Tätigkeit ,

iii ) nuklearer Verlust : Verlust von Kernma
terial durch seine Umwandlung in ein
anderes Element ( oder Elemente ) oder
ein anderes Isotop (oder Isotope ) als Er
gebnis von Kernreaktionen,

iv ) gemessener Ausschuß : Kernmaterial , das
gemessen oder aufgrund von Messun
gen geschätzt wurde und über das so ver
fügt wurde, daß es für eine weitere nu
kleare Verwendung nicht geeignet ist,

v ) zurückbehaltene Abfallmenge : Kernma
terial , das bei der Verarbeitung oder bei
einem Betriebsunfall erzeugt wurde und
das vorläufig für nicht rückgewinnbar
gehalten , aber gelagert wird,

vi ) Befreiung : Befreiung von Kernmaterial
von Sicherungsmaßnahmen im Hinblick
auf seine Verwendung oder Menge ,

vii ) sonstiger Verlust : zum Beispiel Verlust
durch Unfall ( d . h . unwiederbringlicher
und unbeabsichtigter Verlust von Kern
material als Folge eines Betriebsunfalls )
oder Diebstahl .

O. Kernmaterial bedeutet jedes Ausgangs- und be
sondere spaltbare Material nach der Begriffsbe
stimmung des Artikels XX der Satzung. Der Aus
druck „Ausgangsmaterial" ist nicht so auszule
gen , als beziehe er sich auch auf Erz oder Erzrück
stände. Beschließt der Rat aufgrund des Artikels
XX der Satzung nach dem Inkrafttreten dieses
Übereinkommens, daß weiteres Material als Aus
gangs* oder besonderes spaltbares Material anzu
sehen ist , so wird ein solcher Beschluß nur nach
Annahme durch die Gemeinschaft und die Staa
ten im Rahmen dieses Übereinkommens wirk
sam .

P. Realer Bestand bedeutet die Summe aller Char
genmengen von Kernmaterial , die mit Hilfe' von
Messungen oder abgeleiteten Schätzungen be
stimmt werden und die zu. einer bestimmten Zeit
in einer Materialbilanzzone vorhanden sind ; er
wird nach festgelegten Verfahren ermittelt .

K. Schlüsselmeßpunkt bedeutet einen Ort, an dem
das Kernmaterial in einer Form vorkommt, die
seine Messung zur Bestimmung des Materialflus
ses oder des Bestandes ermöglicht . Schlüsselmeß
punkte umfassen somit — jedoch nicht ausschließ
lich — die Eingänge und Ausgänge (einschließlich
des gemessenen Ausschusses ) und die Lager in
Materialbilanzzonen .

Q. Absender/Empfänger-Differenz bedeutet die Dif
ferenz zwischen der Kernmaterialmenge in einer
Charge nach der Angabe der absendenden Mate
rialbilanzzone und der Messung der empfangen
den Materialbilanzzone .

R. Primärdaten bedeuten bei der Messung oder Ei
chung registrierte oder zur Ableitung empirischer
Relationen benutzte Daten , die Kernmaterial
identifizieren und Chargendaten bestimmen.
Primärdaten sind z. B. das Gewicht von Verbin
dungen, die Konversionsfaktoren zur Bestim
mung des Elementgewichts , das spezifische Ge

L. Ein Inspektionsmannjahr bedeutet für die
Zwecke des Artikels 80 , 300 Inspektionsmannta
ge , wobei ein Manntag ein Kalendertag ist, an
dem ein einzelner Inspektor jederzeit für insge
samt höchstens acht Stunden Zugang zu einer An
lage hat.
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wicht, die Elementkonzentration, das Isotopen
verhältnis , die Relation zwischen Volumen und
Manometeranzeige und die Relation zwischen
hergestelltem Plutonium und erzeugter Energie.

S. Strategischer Punkt bedeutet einen bei der Prü
fung von Anlagedaten ausgewählten Ort, wo un
ter normalen Bedingungen und im Verein mit den

Informationen von der Gesamtheit der strategi
schen Punkte die für die Durchführung der Siche
rungsmaßnahmen notwendigen und hinreichen
den Informationen erlangt und nachgeprüft wer
den ; ein strategischer Punkt kann ein Ort sein , wo
Schlüsselmessungen für die Materialbilanzbuch
haltung durchgeführt werden und wo Maßnah
men zur räumlichen Eingrenzung und Beobach
tung getroffen werden .
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PROTOKOLL

Artikel 6

Die Gemeinschaft holt die Meldungen von den Anlagebe
treibern ein , verwaltet auf der Grundlage dieser Meldun
gen die zentrale Buchführung und nimmt die technische
und buchmäßige Kontrolle und Analyse der erhaltenen
Daten vor.

Artikel 1

Dieses Protokoll erweitert gewisse Bestimmungen des
Übereinkommens und regelt insbesondere die Bedingun
gen und Verfahren , nach denen die Zusammenarbeit bei
der Anwendung der Sicherungsmaßnahmen nach dem
Übereinkommen so durchzuführen ist, daß eine unnötige
Doppelarbeit der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Siche
rungsmaßnahmen vermieden wird .

Artikel 7

Nach Abschluß der in Artikel 6 dieses Protokolls genann
ten Arbeiten fertigt die Gemeinschaft monatlich
Bestandsänderungsberichte an und stellt sie der Organisa
tion innerhalb der in den Ergänzenden Abmachungen nä
her bestimmten Fristen zur Verfügung.

Artikel 2

Die Gemeinschaft stellt die der Organisation aufgrund
des Übereinkommens mitzuteilenden Daten über Anlagen
und über Kernmaterial außerhalb von Anlagen anhand
des vereinbarten hinweisenden Fragenkatalogs zusam
men, der den Ergänzenden Abmachungen als Anlage bei
gefügt ist . Artikel 8

Die Gemeinschaft übersendet der Organisation ferner die
Materialbilanzberichte und die Aufstellungen des realen
Bestandes , so oft eine Aufnahme des realen Bestandes ge
mäß den Ergänzenden Abmachungen vorgenommen
wird.

Artikel 3

Die Organisation und die Gemeinschaft führen die in Ar
tikel 46 Buchstaben a ) bis f) des Übereinkommens vorge
sehene Prüfung von Anlagedaten gemeinsam durch und
nehmen die einvernehmlich festgelegten Ergebnisse der
Prüfung in die Ergänzenden Abmachungen auf. Die in Ar
tikel 48 des Übereinkommens vorgesehene Nachprüfung
der Anlagedaten wird von der Organisation im Zusam
menwirken mit der Gemeinschaft durchgeführt .

Artikel 9

Form und Format der in den Artikeln 7 und 8 dieses Pro
tokolls genannten Berichte werden , so wie sie zwischen
der Organisation und der Gemeinschaft vereinbart wer
den, in den Ergänzenden Abmachungen näher bestimmt.

Artikel 10

Die für die Zwecke des Übereinkommens durchgeführten
Routineinspektionstätigkeiten der Gemeinschaft und der
Organisation , einschließlich der in Artikel 84 des Über
einkommens genannten Inspektionen, werden nach Maß
gabe der Artikel 1 1 bis 23 dieses Protokolls koordiniert .

Artikel 4

Zusammen mit den in Artikel 2 dieses Protokolls genann
ten Informationen teilt die Gemeinschaft der Organisa
tion auch Informationen über die Inspektionsmethoden
mit, die sie anzuwenden vorschlägt, sowie die vollständi
gen Vorschläge — einschließlich des geschätzten Inspek
tionsaufwands für die Routineinspektionstätigkeiten —
für Formulare , die den Ergänzenden Abmachungen beizu
fügen sind und die sich auf Anlagen und Materialbilanz
zonen außerhalb von Anlagen beziehen .

Artikel 1 1

Vorbehaltlich der Artikel 79 und 80 des Übereinkommens
wird bei der Festlegung der tatsächlichen Anzahl , Intensi
tät, Dauer, Zeitfolge sowie Art und Weise der Inspektio
nen der Organisation für jede Anlage dem von der Ge
meinschaft im Rahmen ihres multinationalen Sicherungs
systems durchgeführten Inspektionsaufwand nach Maß
gabe dieses Protokolls Rechnung getragen .

Artikel 5

Die Formulare , die den Ergänzenden Abmachungen bei
zufügen sind, werden von der Gemeinschaft und der Or
ganisation gemeinsam ausgearbeitet .
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toren der Organisation sind während der Durchfüh
rung bestimmter lnspektionen der Gemeinschaft an
wesend .

Artikel 11

Der Inspektionsaufwand nach dem Übereinkommen wird
für jede Anlage unter Anwendung der in Artikel 81 des
Übereinkommens genannten Kriterien festgelegt . Diese
Kriterien werden nach den in den Ergänzenden Abma
chungen festgelegten Regeln und Methoden angewendet,
die zur Berechnung des Inspektionsaufwands in bezug auf
bestimmte diesen Abmachungen beigefügte Beispiele
verwendet worden sind . Diese Regeln und Methoden
werden gemäß Artikel 7 des Übereinkommens von Zeit zu
Zeit überprüft, um neuen technologischen Entwicklungen
auf dem Gebiet der Sicherungsmaßnahmen und den ge
wonnenen Erfahrungen Rechnung zu tragen .

b ) Wenn die Organisation die Zwecke ihrer in dem Über
einkommen festgelegten Routineinspektionen damit
erreichen kann , führen die Inspektoren der Organisa
tion vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes a )
die Artikel 74 und 75 des Übereinkommens im Wege
der Beobachtung der Inspektionstätigkeiten der In
spektoren der Gemeinschaft aus ; hierbei gilt jedoch
folgendes :

i ) Läßt sich voraussehen, daß Inspektionstätigkeiten
der Inspektoren der Organisation auf andere
W'eise als im Wege der Beobachtung der Inspek
tionstätigkeiten der Inspektoren der Gemeinschaft
vorzunehmen sind , so sind diese in den Ergänzen
den Abmachungen näher zu bestimmen, und

ii ) die Inspektoren der Organisation können im Ver
lauf einer Inspektion Inspektionstätigkeiten auf
andere Weise als durch Beobachtung der Inspek
tionstätigkeiten der Inspektoren der Gemeinschaft
durchführen, wenn sie feststellen , daß dies wesent
lich und dringend ist , und wenn die Organisation
die Zwecke ihrer Routineinspektionen nicht auf
andere Weise erreichen könnte und dies unvorher
sehbar war.

Artikel 13

Der Inspektionsaufwand nach dem Übereinkommen,
ausgedrückt als einvernehmlich festgelegte Schätzung des
tatsächlichen Inspektionsaufwands , wird in den Ergän
zenden Abmachungen zusammen mit einer zweckdienli
chen Beschreibung der Nachprüfungsverfahren und des
Umfangs der Inspektionen der Gemeinschaft und der Or
ganisation festgelegt . Dieser Inspektionsaufwand stellt
unter normalen Betriebsbedingungen und unter den fol
genden Voraussetzungen den tatsächlichen maximalen
Inspektionsaufwand in der Anlage aufgrund des Über
einkommens dar :

a ) die Informationen über die in Artikel 32 des Überein
kommens genannten Sicherungsmaßnahmen der Ge
meinschaft , wie in den Ergänzenden Abmachungen
näher bestimmt , bleiben gültig ;

b ) die der Organisation nach Artikel 2 dieses Protokolls
mitgeteilten Informationen bleiben gültig ;

c ) die Gemeinschaft erstattet fortlaufend die Berichte
gemäß den Artikeln 60 und 61,63 bis 65 und 67 bis 69
des Übereinkommens , wie in den Ergänzenden Abma
chungen näher bestimmt;

d ) die Abmachungen über die Koordinierung der Inspek
tionen gemäß den Artikeln 10 bis 23 dieses Protokolls ,
wie in den Ergänzenden Abmachungen näher be
stimmt, werden fortlaufend angewendet ;

e ) die Gemeinschaft erbringt im Einklang mit diesem Ar
tikel ihren Inspektionsaufwand in bezug auf die Anla
ge , wie in den Ergänzenden Abmachungen näher be
stimmt.

Artikel 14

a ) Vorbehaltlich der in Artikel 13 dieses Protokolls ge
nannten Voraussetzungen werden die Inspektionen
der Organisation gleichzeitig mit den Inspektionstä
tigkeiten der Gemeinschaft durchgeführt . Die Inspek

Artikel 15

Die generelle Zeitfolge und Planung der Inspektionen der
Gemeinschaft nach dem Übereinkommen werden von der
Gemeinschaft im Zusammenwirken mit der Organisation
festgelegt .

Artikel 16

Abmachungen in bezug auf die Anwesenheit von Inspek
toren der Organisation während der Durchführung be
stimmter Inspektionen der Gemeinschaft werden im vor
aus von der Organisation und der Gemeinschaft für jeden
Anlagentyp und, soweit erforderlich , für einzelne Anlagen
einvernehmlich getroffen .

Artikel 17

Um die Organisation in die Lage zu versetzen , aufgrund
von Erfordernissen an statistisch repräsentativen Proben
über ihre Anwesenheit bei einer bestimmten Inspektion
der Gemeinschaft zu entscheiden, übersendet die Gemein
schaft der Organisation im voraus eine Aufstellung von
Zahl , Art und Inhalt der zu inspizierenden Gegenstände
aufgrund der der Gemeinschaft von dem Anlagenbetrei
ber zur Verfügung gestellten Informationen .
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nachzuprüfenden Aufnahmen des realen Bestandes wird
im Einklang mit den hierfür in den Ergänzenden Abma
chungen festgelegten Richtlinien bestimmt. Werden zur
Aufnahme des realen Bestandes zusätzliche Tätigkeiten
nach dem Ubereinkommen als wesentlich erachtet, so
werden diese in dem in Artikel 25 des Protokolls vorgese
henen Verbindungsausschuß erörtert und vor ihrer
Durchführung einvernehmlich festgelegt .

Artikel 18

Die technischen Verfahren im allgemeinen für jeden Anla
gentyp und, soweit erforderlich , für einzelne Anlagen
werden von der Organisation und der Gemeinschaft im
voraus vereinbart , und zwar insbesondere in bezug auf

a ) die Festlegung technischer Verfahren für die stich
probenmäßige Auswahl statistisch repräsentativer
Proben ;

b ) die Nachprüfung und Identifizierung der Standards .

Artikel 19

Die in den Ergänzenden Abmachungen für jeden Anlagen
typ festgelegten Abmachungen über Koordinierung die
nen als Grundlage für die in jedem Anlagenformular nä
her zu bezeichnenden Abmachungen über Koordinierung.

Artikel 24

Kann die Organisation die Zwecke ihrer in dem Überein
kommen festgelegten Ad-hoc-Inspektionen durch Beob
achtung der Inspektionstätigkeiten der Inspektoren der
Gemeinschaft erreichen , so verfährt sie entsprechend.

Artikel 20

Die spezifischen Koordinierungsmaßnahmen für die in
den Anlagenformularen gemäß Artikel 19 dieses Proto
kolls näher bezeichneten Angelegenheiten werden von
den für diesen Zweck benannten Beamten der Gemein
schaft und der Organisation gemeinsam getroffen .

Artikel 2 1

Die Gemeinschaft übersendet der Organisation ihre Ar
beitspapiere für diejenigen Inspektionen , bei denen In
spektoren der Organisation anwesend waren , sowie In
spektionsberichte für alle übrigen von der Gemeinschaft
aufgrund des Übereinkommens durchgeführten Inspek
tionen .

Artikel 25

a ) Zur Erleichterung der Durchführung des Überein
kommens und dieses Protokolls wird ein Verbin
dungsausschuß geschaffen , der sich aus Vertretern der
Gemeinschaft und der Organisation zusammensetzt .

b ) Der Ausschuß tritt mindestens einmal jährlich zu
sammen ,

i ) um insbesondere die Durchführung der in diesem
Protokoll vorgesehenen Abmachungen über
Koordinierung einschließlich der einvernehmlich
festgelegten Schätzung des Inspektionsaufwands
zu überprüfen ;

ii ) um die Entwicklung von Methoden und techni
schen Verfahren auf dem Gebiet der Sicherungs
maßnahmen zu untersuchen ;

iii ) um Fragen zu prüfen , die ihm von den in Buch
stabe c ) genannten regelmäßigen Sitzungen vorge
legt werden .

c ) Der Ausschuß tritt in regelmäßigen Zeitabständen auf
niedrigerer Ebene zusammen, um insbesondere und
soweit erforderlich für einzelne Anlagen die Durch
führung der in diesem Protokoll vorgesehenen Abma
chungen über Koordinierung einschließlich der Über
arbeitung der einvernehmlich festgelegten Schätzun
gen des Inspektionsaufwands im Lichte der techni
schen und betrieblichen Entwicklungen in bezug auf
Änderungen in Durchsatz , Bestand und Betriebspro
grammen sowie die Anwendung von Inspektionsver
fahren bei verschiedenen Arten der Routineinspek
tionstätigkeiten und in allgemeiner Form die Erfor
dernisse der statistisch repräsentativen Proben zu er
örtern . Alle Fragen , die nicht geregelt werden konn
ten , werden den unter Buchstabe b ) genannten Sitzun
gen vorgelegt .

Artikel 22

Wie im voraus vereinbart und in den Ergänzenden Abma
chungen näher geregelt, werden die für die Organisation
bestimmten Kernmaterialproben aus den gleichen stich
probenmäßig ausgewählten Chargen oder Posten wie für
die Gemeinschaft und zusammen mit den Proben der Ge
meinschaft genommen, es sei denn , die Aufrechterhaltung
des niedrigsten praktisch möglichen Niveaus des Inspek
tionsaufwands der Organisation oder eine Senkung auf
dieses Niveau erfordere die unabhängige Probenahme
durch die Organisation .

Artikel 23

Die Häufigkeit der von den Anlagenbetreibern durchzu
führenden und für die Zwecke der Sicherungsmaßnahmen
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d ) Unbeschadet dringender, aufgrund des Überein
kommens gegebenenfalls erforderlicher Maßnahmen
tritt der Ausschuß so bald wie möglich auf der geeigne
ten Ebene zusammen, um die Situation zu prüfen und
die zu ergreifenden Maßnahmen zu erörtern , falls sich
bei der Anwendung von Artikel 13 dieses Protokolls
Probleme ergeben sollten, insbesondere wenn die Or
ganisation der Auffassung ist , daß die dort näher be
stimmten Voraussetzungen nicht erfüllt sind . Ist die

Regelung eines Problems nicht möglich , so kann der
Ausschuß den Vertragsparteien geeignete Vorschläge
machen, insbesondere im Hinblick auf die Änderung
der Schätzung des Inspektionsaufwands für Routine
inspektionstätigkeiten .

e ) Der Ausschuß erarbeitet erforderlichenfalls Vor
schläge in bezug auf Fragen, die der einvernehmlichen
Zustimmung der Vertragsparteien bedürfen .
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